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1 VORBEMERKUNGEN ZUR PLANAUFSTELLUNG 

Der Rat der Gemeinde Schmelz hat am __.__.___ den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungs-
planes „Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268“ im Ortsteil Schmelz-Bettingen gefasst. 

Mit den Planungsarbeiten wurde die ARGUS CONCEPT – Gesellschaft für Lebensraumentwicklung 
mbH, Gerberstraße 25, 66424 Homburg beauftragt. 

Mit dem Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268“ verfolgt die Gemeinde 
Schmelz folgende Zielvorstellungen: 

 ZIEL UND ZWECKE DER PLANUNG 

1.1.1 Erschließung eines neuen Gewerbegebietes 

Am 16.12.2021 hat der Gemeinderat der Gemeinde Schmelz aufgrund der hohen Nachfrage nach 
Gewerbegrundstücken und fehlender Kontingente die Grundsatzentscheidung getroffen, ein 
neues Gewerbegebiet zu erschließen. Das Gewerbegebiet soll in Erweiterung des Gewerbegebie-
tes Ost, südlich der B 268, entstehen. Eine Machbarkeitsstudie, die vom Büro IBZ, Merzig, erstellt 
wurde, bildet hierbei die Grundlage für die Festsetzungen des Bebauungsplanes. 

1.1.2 Teiländerung des bestehenden Bebauungsplanes „Vereinfachte Änderung der Bebau-
ungspläne im „Gewerbegebiet Ost“ an der B 268 in der Gemeinde Schmelz“ 

Für die vorhandenen Abschnitte des Gewerbegebietes Ost besteht bereits der Bebauungsplan 
„Vereinfachte Änderung der Bebauungspläne im „Gewerbegebiet Ost“ an der B 268 in der Ge-
meinde Schmelz“. Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes überlappt den beste-
henden Bebauungsplan im Bereich des Flurstückes 84/10 in Flur 10 der Gemarkung Bettingen. Zur 
Sicherstellung der Erschließung wird diese Parzelle überplant. Hier sind derzeit öffentliche Grün-
flächen festgesetzt, welche im Anschluss an die die Franz-Birringer-Straße zukünftig als Verkehrs-
flächen bzw. Gewerbegebiet ausgewiesen werden sollen.  
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Abbildung 1: Rechtskräftiger Bebauungsplan „Vereinfachte Änderung der Bebauungspläne im „Gewerbegebiet Ost“ 
an der B 268 in der Gemeinde Schmelz“ (Quelle: Gemeinde Schmelz) 

 

Abbildung 2: Überschneidungsbereich mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan „Vereinfachte Änderung der Bebau-
ungspläne im „Gewerbegebiet Ost“ an der B 268 in der Gemeinde Schmelz“  
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1.1.3 Steuerung von Werbeanlagen 

Zudem soll durch den Bebauungsplan die Errichtung von Werbeanlagen städtebaulich verträglich 
gesteuert werden. Hierbei ist das Ziel ein Gleichgewicht zwischen der Forderung nach Werbeflä-
chen und den Ansprüchen der Stadtgestaltung und der Ortsbildpflege zu erreichen. Beeinträchti-
gungen durch übermäßige Werbeanlagen sollen unterbunden werden. Die Festsetzungen zur 
Werbeanlagensteuerung tragen so zur Erhaltung und zur Aufwertung des Stadtbildes der Ge-
meinde Schmelz beitragen. 

2 VERFAHRENSVERLAUF / RECHTSGRUNDLAGEN 

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 
268“ erfolgt nach den gesetzlichen Vorschriften des BauGB. Seit der BauGB-Novelle im Jahr 2004 
bedürfen grundsätzlich alle Bauleitpläne nach § 2 Abs. 4 BauGB einer Umweltprüfung einschließ-
lich Umweltbericht. Dabei bezieht sich die Umweltprüfung auf das, was nach gegenwärtigem Wis-
sensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad 
des Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden kann. Das daraus resultierende Ergebnis 
der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. Des Weiteren hat die Gemeinde im 
Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans nach § 2 a BauGB eine Begründung beizufü-
gen. Entsprechend dem Stand des Verfahrens sind in ihr zum einen die Ziele, Zwecke und wesent-
lichen Auswirkungen des Bauleitplans und zum anderen in dem Umweltbericht nach der Anlage 1 
BauGB die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Be-
lange des Umweltschutzes darzulegen. Dabei bildet der Umweltbericht einen gesonderten Teil 
der Begründung. 

Nach § 4 Abs. 1 BauGB sind die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung aufzufordern. An dieses sogenannte „Scoping-Verfahren“ schließt sich das weitere Beteili-
gungsverfahren an. Einen vollständigen Überblick über den Verfahrensablauf gibt die Planzeich-
nung zum Bebauungsplan. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268“ wird unter 
Berücksichtigung der aktuellen relevanten Bau- und Umweltgesetzgebung erstellt. Die verwende-
ten gesetzlichen Grundlagen sind der entsprechenden Rubrik der Planzeichnung zu entnehmen. 

3 INFORMATIONEN ZUM PLANGEBIET 

 LAGE DES PLANGEBIETS, TOPOGRAPHIE 

Das Plangebiet besitzt eine Größe von ca. 6,4 ha und grenzt südöstlich an die Siedlungslage des 
Gemeindebezirks Schmelz-Bettingen an. 
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Abbildung 3: Lage im Raum (Quelle: Openstreetmap.org) 

Das Plangebiet liegt auf einer Höhe zwischen 270 m und 291 m über NN. Das Gelände steigt im 
Nordosten an.  

 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268“ um-
fasst die Parzellen 119/1, 126, 134/1, 135, 136, 137 139/1, 140, 141/1 143/3 und 228/143 in Flur 
9 der Gemarkung Bettingen sowie Teile der Parzelle 84/10 in Flur 10 der Gemarkung Bettingen. 
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Abbildung 4: Geltungsbereich Plangebiet 

Der in der Örtlichkeit wahrnehmbare Geltungsbereich des Bebauungsplanes lässt sich in etwa wie 
folgt beschreiben: 

• Im Süden: durch Ackerflächen und die Ufergehölze des Blaubaches 

• Im Westen: durch die bestehenden Gewerbegrundstücke des Gewerbegebietes Ost und 
die Franz-Birringer-Straße 

• Im Norden: durch die B268 

• Im Osten: durch Ackerflächen 

 DERZEITIGE SITUATION UND VORHANDENE NUTZUNGEN / UMGEBUNGSNUTZUNG 

Das Plangebiet wird derzeit von Acker- und Grünlandflächen eingenommen. Südöstlich ragen die 
Ufergehölze des angrenzenden Blaubaches in das Plangebiet hinein.  

 

Abbildung 5: Hanglage der vorgesehenen Erweiterung des Gewerbegebietes; Blick vom bestehenden Gewerbegebiet 

in Richtung Lebach. (Westen nach Osten) (Quelle: IBZ GmbH) 
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Hanglage der vorgesehenen Erweiterung des Gewerbegebietes; Blickrichtung von Osten nach Westen.  

(Quelle: IBZ GmbH) 

Die Umgebung des Plangebietes setzt sich aus verschiedenen Nutzungen zusammen. Im Süden 
und Osten setzen sich die Ackerflächen fort. Südlich des Plangebietes verläuft zudem der Blau-
bach. In der nördlichen und westlichen Umgebung sind die Gewerbebetriebe der bestehenden 
Abschnitte des Gewerbegebietes Ost vorzufinden. Unmittelbar nördlich grenzt zudem die B268 
an das Plangebiet an.  

4 VORGABEN FÜR DIE PLANUNG 

 VORGABEN DER RAUMORDNUNG 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Vorgaben der Raumordnung bei der Aufstellung von Bauleitplä-
nen zu berücksichtigen. Die Ziele der Raumordnung werden im Saarland durch den Landesent-
wicklungsplan (LEP), Teilabschnitte „Siedlung“ und „Umwelt“, festgelegt. 

4.1.1 LEP Teilabschnitt „Siedlung“ (Fassung vom 04.07.2006) 

Der Landesentwicklungsplan Siedlung (LEP Siedlung) schafft die Rahmenbedingungen für einen 
Anpassungsprozess der Siedlungsstruktur des Landes zu Gunsten einer dauerhaft umweltverträg-
lichen Siedlungsweise. Die wichtigsten Elemente des LEP Siedlung sind: 

• die Festlegung von Zielen für die Wohnsiedlungstätigkeit, 

• die Festlegung von Wohneinheiten-Zielmengen, 

• die Festlegung von Zielen für die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelseinrichtun-
gen. 

Grundlage für die Festlegungen auf Gemeindeebene ist dabei die Einordnung der Kommunen 
nach der Lage in bestimmten Strukturräumen und innerhalb bestimmter Siedlungsachsen sowie 
die Einordnung in das System der „Zentralen Orte“. 

Nach dem LEP Siedlung handelt es sich bei der Gemeinde Schmelz um ein Grundzentrum. Schmelz 
wird mit seinen Ortschaften dem Ländlichen Raum zugeordnet. Aus den besonderen Festlegun-
gen für die Siedlungsstruktur im Ordnungsraum ist nach dem LEP Siedlung das Ziel, das vorhan-
dene Flächenpotenzial unter Vermeidung negativer Verdichtungsfolgen Flächen sparend und Um-
welt schonend zu nutzen.  

Den Zielen des Bebauungsplanes kann nicht unterstellt werden, dass sie sich nach Art, Lage und 
Umfang wesentlich auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung sowie 
auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung auswirken.  
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Die vorliegende Planung steht somit nicht im Konflikt zu den Vorgaben des LEP Teilabschnitt „Sied-
lung“. 

4.1.2 LEP Teilabschnitt „Umwelt“ (Fassung vom 13.07.2004) 

Gemäß dem Landesentwicklungsplan Teilabschnitt „Umwelt (Vorsorge für Flächennutzung, Um-
weltschutz und Infrastruktur)“ (LEP-Umwelt) vom 13. Juli 2004, zuletzt geändert am 20. Oktober 
2011, liegt das Plangebiet innerhalb eines Vorranggebietes für Gewerbe, Industrie und Dienst-
leistungen (VG). 

In Nr. 70 des LEP Umwelt heißt es hierzu u.a.:  

„Die Vorranggebiete für Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen (VG) dienen der Sicherung und 
Schaffung von Dienstleistungs- und Produktionsstätten und den damit verbundenen Arbeitsplät-
zen. In VG sind Betriebe des industriell-produzierenden Sektors, des gewerblichen Bereiches sowie 
des wirtschaftsorientierten Dienstleistungsgewerbes zulässig. Daher sind in VG in größtmöglichem 
Umfang gewerbliche Bauflächen, Industrie- oder Gewerbegebiete bzw. Dienstleistungs-, Techno-
logieparks oder Gründerzentren auszuweisen. Die Ansiedlung aller Formen des Einzelhandels mit 
mehr als 700 m² Verkaufsfläche sowie alle den v. g. Zielsetzungen entgegenstehende Nutzungen 
sind in VG nicht zulässig.“ 

Damit entspricht der Bebauungsplan den landesplanerischen Vorgaben. 

 

Abbildung  6: LEP Umwelt (Auszug) 

4.1.3 Flächennutzungsplan 

Nach § 8 Abs. 2 BauGB ist ein Bebauungsplan grundsätzlich aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickeln. Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Schmelz stellt für das Plange-
biet bereits im Norden eine geplante gewerbliche Baufläche gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 
1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO dar. Der südliche Randbereich des Plangebietes wird als Flächen für die 
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Landwirtschaft gem. § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB dargestellt. Somit entspricht die geplante Erweiterung 
von Gewerbeflächen bzw. die Ausweisung von Flächen zum Schutz- zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur- und Landschaft der Darstellung im Flächennutzungsplan und kann als aus diesem ent-
wickelt betrachtet werden. 

  

Abbildung 7: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 

4.1.4 Vergnügungsstättenkonzept 

Mit dem Vergnügungsstättenkonzept verfügt die Gemeinde Schmelz über ein wichtiges planeri-
sches Instrument für eine städtebaulich verträgliche Steuerung bei der Ansiedlung von Vergnü-
gungsstätten. Die Aussagen dieses städtebaulichen Entwicklungskonzepts sind im Sinne des § 1 
Abs. 6 Nr. 11 BauGB in der Abwägung bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen zu 
berücksichtigen. Eine unmittelbar bindende Wirkung oder ein Rechtsanspruch für Dritte leitet sich 
aus dem Vergnügungsstättenkonzept aber nicht ab. Maßgebend ist und bleibt das konkrete Bau-
recht und die sich hieraus ergebenden Zulässigkeiten nach den §§ 30 bis 35 BauGB. Von daher ist 
es erforderlich, das Entwicklungskonzept im Weiteren in verbindliches Baurecht umzusetzen, die 
die eigentliche Steuerungswirkung erfüllt. 

Das Vergnügungsstättenkonzept liegt als Begründung zu den Festsetzungen dem Bebauungsplan 
bei. 

 RESTRIKTIONEN FÜR DIE PLANUNG 

Die Bebaubarkeit bzw. sonstige Nutzbarkeit des Plangebietes für bauliche Zwecke wird bereichs-
weise durch Restriktionen bestimmt. Die daraus resultierenden Vorgaben für die Freihaltung von 
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Schutz- und Abstandsflächen sowie sonstige Nutzungsbeschränkungen sind bei der Ausweisung 
von Bauflächen zu berücksichtigen und planungsrechtlich zu sichern. Zum derzeitigen Stand sind 
für das Plangebiet folgende Restriktionen bekannt: 

4.2.1 Immissionsschutz 

Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine be-
stimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwir-
kungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sons-
tige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden, d.h. zumindest auf das ge-
setzlich zulässige Maß reduziert werden. 

4.2.2 Schutzabstand Bundesstraße 

Zur B 268 ist ein entsprechender Schutzabstand einzuhalten. Dieser ist in § 9 des Bundesfernstra-
ßengesetz (FStrG) geregelt. Hier heißt es: 

(1) „Längs der Bundesfernstraßen dürfen nicht errichtet werden  

• Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 40 Meter bei Bundesautobahnen und bis 
zu 20 Meter bei Bundesstraßen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstü-
cke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten, jeweils gemessen vom äußeren Rand der be-
festigten Fahrbahn, 

• bauliche Anlagen, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke be-
stimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahrten oder Zugänge an Bundesstraßen un-
mittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen. 

Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs. Wei-
tergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 

(2) Im Übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige  

• Genehmigungen der Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde, wenn bauliche 
Anlagen längs der Bundesautobahnen in einer Entfernung bis zu 100 Meter und längs der 
Bundesstraßen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten 
Teile der Ortsdurchfahrten bis zu 40 Meter, gemessen vom äußeren Rand der befestigten 
Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden sollen, 

• bauliche Anlagen auf Grundstücken, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahrten oder Zugänge an Bun-
desstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich geändert oder an-
ders genutzt werden sollen.“ 

(…) 

Dementsprechend ist zur Bundesstraße B 268 der Schutzabstand gem. § 9 Abs. 6 BauGB nach-
richtlich in den Bebauungsplan übernommen. 

Eine Abstimmung mit dem Landesbetrieb für Straßenbau über die Verlegung des OD-Steins und 
der Befreiung von dieser Festsetzung ist bereits erfolgt.  
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4.2.3 Geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG) 

In den südöstlichen Randbereich des Plangebietes ragt ein schmaler Teil des Quellbereiches des 
Blaubaches hinein, der ein geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG ist (GB-6507-07-0093). Zudem 
sind im nordwestlichen Bereich des Plangebietes ein wärmeliebendes Gebüsch sowie eine seg-
gen- und binsenreiche Nasswiese vorzufinden, die ebenfalls als geschützte Biotope einzustufen 
sind. Diese sind zu erhalten und zu schützen und werden nachrichtlich in den Bebauungsplan auf-
genommen. Für die Überplanung der seggen- und binsenreichen Nasswiese muss eine Ausnah-
megenehmigung bei der zuständigen Naturschutzbehörde gestellt werden. 

4.2.4 Schutzabstand zu Gewässern 3. Ordnung 

Unmittelbar angrenzend an das südöstliche Planungsgebiet verläuft der Blaubach, ein Gewässer 
3. Ordnung. 

Gem. § 56 Abs. 4 SWG sind Gewässerrandstreifen naturnah zu bewirtschaften. Dies bedeutet, 
dass außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ein Schutzabstand von 10 m gemessen 
von der Uferlinie, innerhalb der bebauten Ortslage ein Schutzabstand von 5 m einzuhalten ist. Die 
Errichtung baulicher Anlagen ist innerhalb des Schutzstreifens nicht zulässig, außer die Anlagen 
sind standortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich. 

Der Schutzabstand von 10 m zum Bach wird nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. 

5 PLANFESTSETZUNGEN 

 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

5.1.1 Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) 

Festsetzung 

siehe Planzeichnung 

Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewer-
bebetrieben 

Zulässige Arten von baulichen Nutzungen gem. § 8 Abs. 2 BauNVO 

• Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe 

• Geschäfts-, Büro-, und Verwaltungsgebäude 

• Anlagen für sportliche Zwecke 

• Tankstellen 

Ausnahmsweise zulässige Arten von Nutzungen gem. § 8 Abs. 3 BauNVO 

• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind 

• Anlagen für soziale und gesundheitliche Zwecke 
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Nicht zulässige Arten von Nutzung 

Gem. § 8 Abs. 3 BauNVO werden 

• Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwecke 

• Vergnügungsstätten, Bordelle und bordellartige Betriebe, Swingerclubs, Wohnungspros-
titution sowie gewerbliche Zimmervermietung, Schank- und Speisewirtschaften sowie Be-
herbergungsbetriebe jeweils mit Geldspielgeräten 
 

nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Erklärung / Begründung 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 2 BauNVO werden im Bebauungsplan Bauflächen 
nach der besonderen Art ihrer baulichen Nutzung als Baugebiete festgesetzt. Diese werden in den 
§§ 2 - 14 BauNVO näher bestimmt, d.h. ihr Gebietscharakter wird definiert und die jeweils allge-
mein oder ausnahmsweise bzw. nicht zulässigen Nutzungen werden hierin festgelegt. Die allge-
meine Zweckbestimmung des jeweiligen Baugebietes ergibt sich aus den Absätzen 1 der §§ 2 - 9 
BauNVO. Die Absätze 2 regeln die zulässigen Arten von Nutzungen, während die Absätze 3 der §§ 
2 - 9 BauNVO Aussagen zu den ausnahmsweise zulässigen Arten von Nutzungen treffen. Nach § 1 
Abs. 3 Satz 2 BauNVO werden diese Nutzungsregelungen Inhalt des Bebauungsplanes, soweit 
nicht über die Absätze 4 - 9 des § 1 BauNVO konkret etwas anderes für den Bebauungsplan be-
stimmt wird. 

Gewerbe- und Industriegebiete dienen zur Unterbringung von gewerblichen Betrieben. Planungs-
rechtlich unterscheiden sich die beiden Baugebietsarten nicht durch die Größe der zulässigen Be-
triebe, deren Produktionsweise oder andere produktionstechnische Merkmale, sondern vorran-
gig durch das Maß an Störungen, das die Betriebe im jeweiligen Baugebiete verursachen dürfen. 
Gewerbegebiete dienen nach ihrer allgemeinen Zweckbestimmung „nur“ vorwiegend der Unter-
bringung von Gewerbebetrieben, während Industriegebiete diesem Zweck ausschließlich dienen. 
Damit dienen Gewerbegebiete der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebe-
trieben. Ein Gewerbegebiet ist somit planungsrechtlich der richtige Standort für jene Betriebe, die 
nach ihren Auswirkungen einerseits noch nicht in ein Industriegebiet gehören, die aber anderer-
seits aber auch nicht mehr in einem Mischgebiet zugelassen werden können. 

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268“ sollen auf-
grund der hohen Nachfrage neue Gewerbeflächen erschlossen werden. Durch den Ausschluss von 
Vergnügungsstätten soll das Vergnügungsstättenkonzept der Gemeinde umgesetzt werden. 

 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

Das Maß der baulichen Nutzung ist ein die städtebauliche Entwicklung entscheidend prägendes 
Element. So bestimmen Höhe, Dichte und Art der Bebauung das äußere Erscheinungsbild und ha-
ben gleichzeitig auch Auswirkungen auf den Flächenverbrauch. Die Nutzungsschablone enthält 
die Werte über das Maß der baulichen Nutzung und gilt für die zusammenhängend dargestellten 
überbaubaren Flächen. Zum Maß der baulichen Nutzung werden folgende Festsetzungen getrof-
fen: 
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5.2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 Abs. 1 BauNVO) 

Festsetzung 

Für das Gewerbegebiet wird eine Höhe baulicher Anlagen festgesetzt von:  
GH (Gebäudehöhe) = 10 m  
Oberer Bezugspunkt der Höhenfestsetzungen ist der obere Abschluss des Daches. Unterer Be-
zugspunkt ist die Höhe der angrenzenden Erschließungsstraßen im Endausbau, gemessen an der 
straßenseitigen Gebäudemitte. 

Erklärung / Begründung 

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung in einem Bebauungsplan ist stets 
eine dreidimensionale Maßfestsetzung erforderlich. Die Baunutzungsverordnung gibt dabei für 
die Bestimmung der Höhenentwicklung baulicher Anlagen folgende Festsetzungsmöglichkeiten 
vor: 

• Festsetzung der Geschossflächenzahl (GFZ) 

• Festsetzung der Vollgeschosszahlen 

• Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen 

• Festsetzung der Baumassenzahl. 

In Gewerbe- und Sondergebieten stellt dabei die Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen mit die 
am besten geeignete Festsetzungsmöglichkeit dar, um die Höhenentwicklung eines Baukörpers 
zu beschränken. Die festgesetzte Höhe orientiert sich hierbei an den für die angedachten Nutzun-
gen erforderlichen Höhen sowie an die bereits vorhandenen Gebäude im umliegenden Gewerbe-
gebiet.  Für die Festsetzung der Höhe der baulichen Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eine untere 
und eine obere Bezugshöhe erforderlich, um die Höhe der baulichen Anlagen eindeutig bestim-
men zu können. Zur eindeutigen Bestimmung des unteren Bezugspunkts wird Bezug auf die Ge-
ländeoberkante genommen. 

5.2.2 Grundflächenzahl (§ 19 Abs. 1 BauNVO) 

Festsetzung 

siehe Nutzungsschablone 

GRZ = 0,8 

Erklärung / Begründung 

Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt die zulässige Grundfläche je Quadratmeter Grundstückfläche an. 
Unter der zulässigen Grundfläche versteht man gem. § 19 Abs. 2 BauNVO den Teil des Grund-
stücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Dabei sind aus Gründen des Boden-
schutzes nicht nur die Grundflächen der Hautgebäude anzurechnen, sondern auch die Grundflä-
chen von Garagen, Stellplätzen und den zugehörigen Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche. 

Im Gewerbegebiet wird gem. § 17 Abs. 1 BauNVO eine GRZ von 0,8 festgesetzt.  
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 BAUWEISE (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB, § 22 BAUNVO) 

Festsetzung 

siehe Nutzungsschablone  

Im Gewerbegebiet wird eine abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Ge-
bäudelängen von mehr als 50 m sind zulässig.  

Erklärung / Begründung 

Mit der Bauweise wird festgelegt, wie bauliche Anlagen auf den Grundstücksflächen anzuordnen 
sind. Die BauNVO unterscheidet dabei folgende Bauweisen: 

• offene Bauweise: Gebäude mit einer Länge bis 50 m sind mit Grenzabstand zu errichten 

• geschlossene Bauweise: Gebäude werden ohne seitlichen Grenzabstand errichtet 

• abweichende Bauweise: Bauweise ist weder als offen noch als geschlossen zu bezeichnen 

Im vorliegenden Fall wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Gebäudelängen über 50 m sind 
zulässig.  

 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN (§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 BAUNVO) 

Festsetzung 

siehe Planzeichnung 

Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO werden die überbaubaren Grundstücksflächen im vorliegenden Bebau-
ungsplan durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. 

Erklärung / Begründung 

Mit der Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche werden die bebaubaren Bereiche des 
Grundstücks definiert, die bis zu dem festgesetzten Maß der baulichen Nutzung bebaut werden 
dürfen. Die Festsetzung einer Baugrenze bedeutet gem. der Definition gem. § 23 Abs. 3 BauNVO: 

”Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese nicht überschreiten. 
Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.” 

Die Baugrenzen orientieren sich im Bereich des Plangebietes an dem Flächenbedarf zukünftiger 
Gewerbebetriebe.  

 VERKEHR 

5.5.1 Verkehrliche Konzeption  

Verkehrsanbindung des Plangebietes 

Zur Verkehrsanbindung und Erschließung des Gewerbegebietes wurden innerhalb der „Machbar-
keitsstudie Erweiterung Gewerbegebiet Ost Schmelz Bettingen“ (IBZ GmbH, Stand 14.06.2022) 
mehrere Erschließungsvarianten geprüft, wobei sich die nachfolgend beschriebene Variante als 
am besten geeignet herausstellte.  

Den Anschluss an die Vorhandene Infrastruktur erfolgt über die Franz-Birringer-Straße und die 
nördlich verlaufende B268. Die innere Erschließung wird durch eine Erschließungsstraße, als Ver-
längerung der Franz-Birringer-Straße, hergestellt, welche in Höhe des Feldwirtschaftsweges am 
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Blaubach rechtwinklig nach Norden und Süden abknickt und so bis zur B268 bzw. der Parzelle 
119/1 weitergeführt wird. Am so entstandenen Kreuzungspunkt in der Mitte des Plangebietes 
wird die Straße ebenfalls noch in Richtung Südosten bis ca. 60m von der östlichen Planungsgrenze 
weitergeführt. 

Die B268 stellt den Anschluss an die B10 her, welche wiederum eine Anbindung an die Bundesau-
tobahn A1 herstellt. 

Somit ist das Plangebiet gut an das örtliche und überörtliche Straßennetz angeschlossen. 

Ruhender Verkehr 

Für den ruhenden Verkehr sind innerhalb des Plangebietes Stellplätze in ausreichender Anzahl 
bereitzustellen.  

ÖPNV 

Eine direkte Anbindung an den ÖPNV besteht nicht. Die nächstgelegene Bushaltestelle „Schmelz-
Industrie Ost 2“ befindet sich westlich in etwa 200 m Entfernung in der Franz-Birringer-Straße im 
bestehenden Gewerbegebiet Ost  

Fußläufige Anbindung 

Das Plangebiet ist darüber hinaus über die straßenbegleitenden Fußwege der umliegenden Stra-
ßen fußläufig zu erreichen. 

5.5.2 Festsetzungen zur Umsetzung der Verkehrskonzeption 

Für den Themenbereich Verkehr trifft der Bebauungsplan folgende Festsetzungen: 

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO) 

siehe Planzeichnung  

Gem. § 12 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass überdachte Stellplätze, Carports und Garagen 
und Nebenanlagen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sind. Nicht über-
dachte Stellplätze sowie Zufahrten zu den Stellplätzen, Garagen und Nebenanlagen sind auch au-
ßerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sowie Anschluss anderer Flä-
chen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

siehe Planzeichnung 

Die neuen Erschließungsstraßen werden als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. 

Im Westen und Norden des Plangebietes sind zwei Wirtschaftswege anzulegen. Diese werden als 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung festgesetzt.  
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 VER- UND ENTSORGUNG  

5.6.1 Allgemeine Konzeption 

Alle für das Plangebiet notwendigen Anschlüsse an Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Strom, 
Abwasser, Telekommunikation) sind bereits vorhanden, für Neubauten können über eine Erwei-
terung des Ortsnetzes hergestellt werden. 

5.6.2 Wasser-, Strom- und Gasversorgung 

Die energis GmbH ist für die Versorgung mit Strom- und Gas innerhalb des Plangebietes zuständig.  
Die Wasserversorgung erfolgt durch das Gemeindewasserwerk Schmelz.  

Zur Versorgung mit Wasser-, Strom und Gas kommt die „Machbarkeitsstudie Erweiterung Gewer-
begebiet Ost Schmelz Bettingen“ (IBZ GmbH, Stand 14.06.2022) zu folgenden Ergebnissen: 

„Trinkwasser 

Für die Erschließung der geplanten Erweiterung bieten sich hinsichtlich der Wasserversorgung ge-
nerell zwei mögliche Anschlusspunkte an. 

Zum einen könnte die nördlich des Planungsgebietes, parallel zur B268 laufende Hauptwasser-
transportleitung erschlossen werden. Diese weist eine Nennweite von 180 mm. Nachteil dieser 
Variante ist der Hintergrund, dass für die Erschließung die neue Leitung unter der B268 hindurch-
geführt werden muss, was an dieser Stelle einen Mehraufwand mit sich bringt. Außerdem ist es 
notwendig einen separaten Bereich am westlichen Rand des Planungsgebietes für die Trasse der 
Wasserversorgungsleitung einzuplanen, welcher nicht überbaut werden darf. 

Zum andern bietet sich die westlich des Planungsgebietes befindliche Versorgungsleitung in der 
Franz-Birringer Straße an. Die Leitung hat eine Nennweite von 125 mm und endet […] am östlichen 
Ende des in der Straße liegenden Wendehammers. Diese Erschließungsvariante hat den Vorteil, 
dass hier ebenso die verkehrstechnische Erschließung erfolgen kann. Auf diese Weise lässt sich die 
Versorgungsleitung in derselben Trasse führen. Der negative Aspekt hierbei ist, dass die dort be-
stehende Leitung aus Graugussrohren besteht. Diese haben allerdings seit mehreren Jahren auf-
grund ihrer relativ spröden bzw. bruchanfälligen Eigenschaften einen schlechten Ruf erlangt, wes-
halb sie unter anderem durch duktile Gussleitungen ersetzt wurden. Dementsprechend wäre nach 
Rücksprache mit den Gemeindewasserwerken bei dieser Erschließungsvariante notwendig das be-
troffene bestehende Leitungssystem zu erneuern. Diese Maßnahme birgt somit einen über das 
Planungsgebiet reichenden Mehraufwand in sich. 

Die Erschließung der zuerst genannten Variante an die Hauptversorgungsleitung entlang der B268 
scheint aus fachplanerischer Sicht und auch aus wirtschaftlicher Betrachtung als die sinnvollste. 
Dennoch sollte allgemein vor der Erschließungsmaßnahme eine flächendeckende Analyse der Ver-
sorgungsleistung durchgeführt werden da diese in dem umgebenden Gebiet ohnehin schon sehr 
knapp ist. 

Versorgung mit Gas/ Fernwärme 

Grundsätzlich gibt es für die Erschließung vorhandener, das Planungsgebiet umgebender Gasver-
sorgungsleitungen nur einen Anschlusspunkt. Dieser befindet sich in der angrenzenden Franz-Bir-
ringer Straße am baulichen östlichen Ende des dort vorzufindenden Wendehammers. Die dort be-
findliche Gasversorgungsleitung entspricht einer Mitteldruck-Leitung. 
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Die Gasleitungserschließung kann somit in der gleichen Trasse wie die der möglichen verkehrs-
technischen Erschließung an die Franz-Birringer-Straße erfolgen. 

Versorgung mit Strom 

In der Grenzumgebung des Planungsgebietes befinden sich ausschließlich Leitungen der „Energis". 
[…] 

Die in der Franz-Birringer-Straße befindliche Netzstation bietet sich dabei als Erschließungsmög-
lichkeit der Stromversorgung an, da diese sich in unmittelbarer Nähe zur westlichen Grenze des 
Planungsgebietes befindet. Diese Netzstation versorgt derzeit nur das bestehende Gewerbegebiet 
Ost, indem dort ankommender Mittelspannungsstrom in Niederspannungsstrom für die Haushalte 
umgewandelt wird. 

Die Trasse der Hausanschlusskabel bzw. Straßenbeleuchtungskabel kann in der Trasse der ver-
kehrstechnischen Erschließung an die Franz-Birringer-Straße geführt werden.“ 

5.6.3 Abwasserentsorgung 

Träger der innerörtlichen Abwasserentsorgung sind die Technischen Werke Schmelz. Die Abwas-
serentsorgung fällt in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Schmelz.  

Zur Abwasserentsorgung kommt die „Machbarkeitsstudie Erweiterung Gewerbegebiet Ost 
Schmelz Bettingen“ (IBZ GmbH, Stand 14.06.2022) zu folgenden Ergebnissen: 

„[Es] verläuft an der westlichen Kante des Planungsgebietes im bereits bestehenden Gewerbege-
biet die Trasse eines vorhandenen Mischwasserkanals […]. 

Dabei stellt der gesamte zur westlichen Plangebietsgrenze parallele Haltungsabschnitt mehrere 
Erschließungsmöglichkeiten dar. Das Material der vorhandenen Kanäle ist Stahlbeton, wobei die 
Dimensionen von Norden nach Süden von einer Haltung mit DN 400 in zwei aufeinanderfolgende 
Haltungen mit DN 500 bis hin zu einer Haltung DN 700 übergehen. Dabei können über die gesamte 
Länge insgesamt fünf Schachtbauwerke erschlossen werden. (Diese müssen jedoch gänzlich er-
neuert werden) 

Die Erschließung des vorhandenen Mischwasserkanals ist vor allem für die Schmutzwasserentwäs-
serung des Planungsgebietes interessant, wohingegen sich der südlich angrenzende „Blaubach" 
für die Regenwasserentwässerung anbieten würde. […] 

Da derzeit weder Art noch Größe der Ansiedlungsbetriebe bekannt ist, wurde die Bemessung der 
Schmutzwasserkanäle in Anlehnung an das Merkblatt DWA-A 118 über den flächenspezifischen 
Ansatz durchgeführt. Das Arbeitsblatt unterscheidet dabei zwischen: 

Betrieben mit geringem Wasserverbrauch mit qG = 0,2 bis 0,5I/(s*ha) 

Betrieben mit mittleren bis hohem Wasserverbrauch mit qG = 0,5 bis 1,0 I/(s*ha) 

Gewählt wurde der Ansatz für Betriebe mit geringem Wasserverbrauch von 0,2 1/(s*ha). Die zu-
künftigen Verkehrsflächen im Planungsgebiet werden auf etwa 10 % geschätzt. Deshalb wird die 
reine Nutzfläche einschließlich der öffentlichen Erschließung, die für die Schmutzwasserproduktion 
verantwortlich sind auf 5,4 ha herabgesetzt. Hieraus ergibt sich für das Gewerbegebiet „Erweite-
rung Schmelz Ost" folgende Schmutzwassermenge: 
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Fläche ~ 5,4 ha: ÜG = 0,2I/(s*ha) * 5,4 ha = 1,08 I/s 

Bei unzureichenden Kenntnissen kann der Fremdwasserabfluss in Schmutzwasserkanälen nach 
DWA-A 118 pauschal als Vielfaches m des Schmutzwasserabflusses abgeschätzt werden. 

m = 0,1 bis 1,0 (in begründeten Fällen auch > 1) 

Obwohl es sich beim vorliegenden Fall um eine Neuplanung handelt, wurde zur Erhöhung der Pla-
nungssicherheit von einem (konservativen) Wert von m= 1,0 ausgegangen. 

Der Fremdwasserabfluss im Schmutzwasserkanal errechnet sich somit zu: 

ÜF = 1,0 * ÜG= 1,0 * 1,08I/s= 1,08I/s 

Während Fremdwasser für Misch- und Regewasserkanäle in der Regel nicht bemessungsrelevant 
ist, muss nach DWA-A 118 bei der Bemessung von Schmutzwasserkanälen neben dem bei Trocken-
wetter abschließenden Fremdwasser ein zusätzlicher Ansatz für eindringendes Regenwasser (z.B. 
oberflächig über die Sehachtabdeckungen) berücksichtigt werden. Dieser Zuschlag hängt nach 
DWA-A 119 stark von den örtlichen Gegebenheiten ab und kann ein Mehrfaches des Schmutzwas-
serabflusses betragen. Er kann - zusätzlich zum Fremdwasserabfluss bei Trockenwetter - durch 
eine Regenabflussspende berücksichtigt werden. 

Bei der Bemessung von Schmutzwasserkanälen ist der unvermeidbare Regenabfluss ÜR.T, durch 
die Regenabflussspende qR,Tr anzusetzen: 

ÜR,Tr = qR,Tr * AE,k,3(1/s] 

mit: qR,Tr Regenabflussspende im Schmutzwasserkanal [I/s*ha] 

AE,k,3 Fläche des durch die Schmutzwasserkanalisation erfassten Einzugsgebietes [ha] 

qR.Tr ist dabei mit 0,2 bis 0,7I/s*ha anzunehmen, in begründeten Fällen auch mehr. 

Für das Gewerbegebiet „Erweiterung Gewerbegebiet Ost" wurde ein mittlerer Wert von 0,45 
I/s*ha angesetzt. 

Hierdurch ergibt sich folgender zusätzlicher Abfluss: 

ÜR,Tr = 5,4 • 0,45 I/s*ha = 2,43 I/s 

Der Schmutzwasserkanal ist somit auf folgenden Gesamtabfluss auszulegen: 

ÜG = 1,081/s + 1,08I/s + 2,431/s = 4,591/s 

infolgedessen wurde nach überschlägiger hydraulischer Vorbemessung […] eine Nennweite des 
Schmutzwasserkanals von ON 250 angesetzt und nachgewiesen. Diese wurde dementsprechend 
in der weiteren Planung möglicher Entsorgungsvarianten berücksichtigt. 

Regenwasser 

Der Vordimensionierung des geplanten Regenwasserkanals erfolgte nach dem Zeitbeiwertverfah-
ren mit einem 5- jährlichen Bemessungsregen r1s,n = o,2.Die maßgebende Regendauer hat sich zu 
einer Dauer von 15 min ergeben. 

Auf dieser Grundlage ergibt sich für das betrachtete Gebiet laut Kostra-Atlas eine Niederschlag-
spende von: rs,n = o,2 = 183,3 I/s*ha 

Die in den Entwässerungsvarianten jeweils notwendigen gewählten Rohrnennweiten sind in den 
Übersichtsplänen als Vordimensionierung dargestellt und zu entnehmen. 
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Die nötigen Nennweiten des Regenwasserkanals wurden überschlägig ermittelt und reichen von 
einem DN 400 bis hin zu einem ON 600. 

Als Rohrwerkstoff wurde ausschließlich PVCU-Rohre betrachtet, da dieser unter anderem die meis-
ten Vorteile mit sich bringt. 

Aufgrund der Tatsache, dass das gesamte Planungsgebiet zum Einzugsgebiet des Blaubachs als 
Vorfluter gehört, ist es nicht zulässig die gesamten Regenwassermengen ungedrosselt in den 
„Blaubach", als kleinen Flachlandbach, einzuleiten. Außerdem ist es nach dem Bewertungsverfah-
ren nach Merkblatt DWA-M 153 notwendig eine Regenwasserbehandlung vor der Einleitung 
durchzuführen […]. 

Somit ist eine Behandlungsmaßnahme, wie eine Sedimentation mit Dauerstau wie beispielsweise 
ein offenes Regenrückhaltebecken oder die Zwischenschaltung eines Stauraumkanals für die vor-
gesehene Behandlung ausreichend. 

Entsorgung - Regenrückhalteraum / Versickerung 

Die Bemessung von Regenrückhalteräumen (RRR) mit dem einfachen Verfahren nach Arbeitsblatt 
DWA-A 117 erfolgt unter der Vorgabe von Regenspenden. Hierbei wird vereinfacht vorausgesetzt, 
dass die Häufigkeit der Regenspende der Überschreitungshäufigkeit des RRR entspricht. 

Gemäß Arbeitsblatt DWA-A 117 ist für die Ermittlung der Regenspenden in Abhängigkeit von Häu-
figkeit und Dauer auf „KOSTRA-DWD 2010R" oder gegebenenfalls auch auf örtliche Niederschlag-
Starkregenauswertungen gemäß Arbeitsblatt DWA-A 531 zurückzugreifen. 

Der Drosselabfluss wurde nach Rücksprache mit dem LUA auf 30 I/s festgelegt. 

Die Bemessung des erforderlichen Regenrückhaltevolumens erfolgt in Abhängigkeit vom zulässi-
gen Drosselabfluss, der angeschlossenen abflusswirksamen Fläche sowie der gewählten Über-
schreitungshäufigkeit. Um zu verhindern, dass durch das Überlaufen der Rückhalteanlage die 
Hochwasserscheitel unterhalb der Einleitungsstelle bei Wiederkehrintervallen > 1 Jahr sprunghaft 
ansteigen, wurde die Überschreitungshäufigkeit mit n = 0,1 festgelegt. Das heißt, der Rückhalte-
raum läuft im statistischen Mittel einmal in zehn Jahren über. 

Nach einem Verfahren nach DWA-A 117 ergibt sich bei einer angenommenen undurchlässigen Flä-
che von 5,3 ha und einem Drosselabfluss von 30 I/s bei einer 10-jährlichen Dauerstufe ein Volumen 
von 2.471 m3. 

Regenrückhaltebecken 

 

Abbildung 21: Notwendige Entwässerungsmaßnahme - offenes RRB mit entsprechenden Abmes-
sungen 

   

 



GEMEINDE SCHMELZ 
BEGRÜNDUNG AUSLEGUNG 

A R G U S  C O N C E P T  G es e l l s ch a f t  fü r  L eb en s ra u m en tw ic k l u n g  m b H  
  S e i t e  19 

 

 

 

 

Abbildung 21 zeigt dabei die möglichen Abmessungen eines offenen Regenrückhaltebeckens. Am 
tiefsten Punkt des Beckens befindet sich dabei ein Mönchbauwerk zur Drosselung der Abflussmen-
gen aus dem Rückhalteraum des Beckens hin zum „Blaubach". 

Stauraumkanal 

Zur Gewährleistung eines Rückhaltevolumens von - 2.500 m3 und unter Annahme der Nennweite 
des Staukanals als ON 2400 ergibt sich eine Rohrlänge in einfacher Ausführung von insgesamt 
mindestens 560 m. Die Kosten für Stahlbetonrohre dieser Dimensionen liegen im Außenbereich 
aktuell bei ca. 1.900 €/m. Somit würden sich für diese Variante Kosten von über einer Millionen 
Euro ergeben. 

Auch die Wahl von Rechteckprofilen bewegt sich mindestens bei zuvor genannten Kosten. 

Deshalb ist die Maßnahme Stauraumkanal aus wirtschaftlicher, aber auch aus baulicher Sicht in 
diesem Fall weniger sinnvoll. 

Versickerung 

Eine mögliche Versickerung des Regenwassers kann aus momentaner Sicht nicht genauer unter-
sucht werden. Hierzu ist eine weitergehende Untersuchung der anstehenden Böden auf ihre Ver-
sickerungsfähigkeit (Kf-Wert) einzuleiten bzw. durchzuführen. 

Sollte nach entsprechenden Bodenuntersuchungen der Boden für eine Versickerung für geeignet 
befunden werden, so kann diese Entwässerungsmaßnahme zusätzlich zu beispielsweise einem Ein-
satz eines RRB eingesetzt werden. Auf diese Weise minimiert sich folglich dessen Rückhaltevolu-
men sowie Grundfläche. 

Mulden-Rigolen-System 

Dieses System basiert letztendlich ebenfalls auf dem Ziel der Versickerung des anfallenden Regen-
wassers. Mit einem Mulden Rigolen System wird das Regenwasser in einer Grube aufgefangen und 
dann von dort in eine mit Kies gefüllte Rigole geleitet. Von diesem Zwischenspeicher versickert das 
Wasser in das Erdreich und wird dem Grundwasser zugeführt. Auch bei dieser Maßnahme ist eine 
Bodenuntersuchung aufgrund der Versickerungsfähigkeit des Bodens unumgänglich. 

Fazit 

Die Entwässerungsmaßnahme Regenrückhaltebecken erscheint aus derzeitiger Sicht sowohl wirt-
schaftlich als auch baulich am sinnvollsten. Eine Bodenuntersuchung ist durchzuführen, um die 
zusätzliche Versickerungsfähigkeit des anfallenden Regenwassers zu bewerten.“ 

5.6.4 Festsetzungen zum Thema Ver- und Entsorgung 

Für den Themenbereich Ver- und Entsorgung trifft der Bebauungsplan folgende Festsetzungen: 

Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen (§ 9 Abs. 1 
Nr. 13 BauGB) 

hier: Mittelspannungskabel, Niederspannungskabel und Glasfaserleitung der energis-Netzgesell-
schaft mbH (die genaue Lage ist mit dem Versorgungsträger abzustimmen) 
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Die Entwässerung der Baugrundstücke erfolgt im Trennsystem. Das Schmutzwasser wird über ei-
nen Schmutzwasserkanal in den vorhandenen Abwasserkanal der Gemeinde, westlich des Plan-
gebietes abgeleitet. Das auf dem Baugrundstück anfallende, überschüssige Niederschlagswasser 
wird über eine Regenwasserableitung getrennt vom Schmutzwasser abgeleitet.  

Flächen für die Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von Nie-
derschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

hier: Regenrückhaltebecken 

Das erforderliche Beckenvolumen beträgt 2.471 m³. 

Innerhalb der Flächen ist die Anlage von Unterhaltungswegen zulässig. 

Mit Geh-, Fahr und Leitungsrecht zugunsten der Allgemeinheit, eines Erschliessungsträgers oder 
eines beschränkten Personenkreises zu Belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

siehe Planzeichnung, 

hier: Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten von Versorgungsträgern 

Versorgungsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

hier: Stationsfläche für Transformatorenstation der energis-Netzgesellschafts mbH 

 GRÜN- UND LANDSCHAFTSPLANUNG 

Wesentliche Aufgabe der vorliegenden Bebauungsplan-Änderung ist es auch, die Belange von 
Umwelt- und Naturschutz sowie der Ökologie und Landschaftspflege ausreichend zu berücksich-
tigen. So zielen die grünordnerischen Festsetzungen auf eine Ein- und Durchgrünung des Gewer-
begebietes ab.  

Hierzu werden folgende grünordnerischen Festsetzungen im Bebauungsplan getroffen: 

5.7.1 Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Festsetzung 

siehe Planzeichnung und Pflanzmaßnahmen P3 - P5 

Die Anlage von Fußwegen innerhalb der öffentlichen Grünflächen ist zulässig. 

Erklärung / Begründung 

Um das Gewerbegebiet optisch von der angrenzenden Landschaft abzugrenzen, sowie ausrei-
chende Freibereiche zwischen den Gewerbeflächen zu schaffen, werden die gekennzeichneten 
Flächen als öffentliche Grünflächen festgesetzt. Innerhalb der Grünflächen sollen durch die fest-
gesetzten Pflanzmaßnahmen Gehölzbereiche und Wiesenflächen entstehen. 
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5.7.2 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Festsetzung 

siehe Planzeichnung 

M1: Ökologische Gestaltung des Regenrückhaltebeckens (räumlich-funktionaler Ausgleich für 
das geschützte Biotop seggen- und binsenreiche Nasswiese und ökologischer Ausgleich) 

Das Regenrückhaltebecken ist in Abstimmung mit den hydraulischen und sicherheitsrelevanten 
Vorgaben naturnah in Erdbauweise mit dem Ziel einer großen Standort- und Biotopvielfalt zu ge-
stalten. Die Verwendung künstlicher Baustoffe ist auf das Mindestmaß zu beschränken. Die Be-
pflanzung ist mit landschaftstypischer Vegetation, d.h. heimischen und standortgerechten Pflan-
zen zwecks Bildung eines Röhrichts vorzunehmen. 

M2: Erhalt und Entwicklung des wärmeliebenden Gebüsches 

Das im Bereich der Fläche M2 vorhandene wärmeliebende Gebüsch ist zu erhalten und zu entwi-
ckeln. Rückschnitte und Rodungen sind nur in den Randbereichen aus Gründen der Verkehrssi-
cherungspflicht zulässig. 

M3: Entwicklung einer mageren Flachland-Mähwiese (räumlich-funktionaler Ausgleich für den 
FFH-Lebensraumtyp und ökologischer Ausgleich) 

Auf den mit M3 gekennzeichneten Flächen ist eine magere Flachland-Mähwiese, Lebensraumtyp 
6510 nach Anhang I der FFH-Richtlinie mit dem Erhaltungszustand C zu entwickeln. Die vorhande-
nen Wiesenflächen des  FFH-Lebensraumtyps 6510 sind zu erhalten. 

M4: Entwicklung einer seggen- und binsenreichen Nasswiese (räumlich-funktionaler Ausgleich 
für das geschützte Biotop und ökologischer Ausgleich) 

Auf den mit M4 gekennzeichneten Flächen ist eine seggen- und binsenreiche Nasswiese (§ 30 
BNatSchG i. V. m. § 22  SNG) mit einer Fläche von 1.300 m² zu entwickeln. Hierzu ist sicherzustel-
len, dass ein Teil des im Gewerbegebiet anfallenden Niederschlagswasser stetig in die Fläche ver-
sickert wird. 

M5: Erhalt und Entwicklung des Quellbereiches des Blaubaches 

Der vorhandene Quellbereich des Blaubaches ist zu erhalten und zu schützen. Hierzu ist die 
Ufervegetation des Blaubaches zu erhalten und naturnah zu entwickeln. 

Erklärung / Begründung 

Das Regenrückhaltebeckens soll möglichst naturnah begrünt werden (M1). Die Begrünung erfolgt 
jedoch unter Berücksichtigung der Anforderungen der Wartung und Pflege der Fläche. Das Regen-
rückhaltebecken ist daher als Erdbecken anzulegen. 

Die vorgesehene Ufergestaltung und landschaftstypische Bepflanzung ermöglichen eine land-
schaftsgerechte Eingliederung und schaffen so geeignete Lebensräume für viele Pflanzen und 
Tiere. 

Die Maßnahme M2 dient dem Erhalt des geschützten Biotopes im westlichen Randbereich des 
Plangebietes (wärmeliebendes Gebüsch). 
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Für den vorliegenden Bebauungsplan werden Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Neben dem 
Ausgleich des durch den Eingriff verursachten Defizits wird gleichzeitig ein räumlich funktionaler 
Ausgleich für die in Anspruch genommenen Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 
(FFH-LRT) notwendig. Ein Teil dieses Ausgleichs kann innerhalb des südlichen Plangebietes im Be-
reich der Flächen, die mit M3 gekennzeichnet sind, erbracht werden. Es sollten für die im jetzigen 
Zustand noch nicht als FFH-LRT 6510 ausgeprägten Flächen möglichst Spenderflächen gewählt 
werden, auf denen die feuchte Variante der Glatthaferwiesen („Arrhenatheretum elatioris lychne-
tosum“) vorkommt, da es sich bei der östlichen und südlichen umzuwandelnden Fläche im der-
zeitigen Zustand um eher feuchte Bereiche handelt und die Wirkungsprognose für die Etablierung 
feuchtetoleranter Arten hoch ist. Je nach Auswirkung der Umleitung des anfallenden Regenwas-
sers über das Erdfilterbecken ist jedoch zum Erhalt des genetischen Potentials auch eine Mahd-
gutübertragung aus den im Plangebiet verbleibenden Beständen des FFH-LRT 6510 innerhalb der 
M3 möglich. Sollte dies nicht ausreichen so erfolgt die Aufwertung der Wiesenflächen durch die 
Ausbringung von Mahdgut aus extensiv genutzten, mageren Wiesen der Umgebung, welche dem 
FFH-LRT 6510 entsprechen und mindestens den Erhaltungszustand B aufweisen. Je nach Ertrag 
der Mahdgutes muss auf mehrere Flächen zugegriffen werden. Die Auswahl der Spenderflächen 
erfolgt in Rücksprache mit dem Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz. Das Mahdgut von den 
Spenderflächen wird in feuchtem Zustand zum Zeitpunkt der Samenreife der typischen Kennarten 
(ca. Ende Juni/Anfang Juli) gemäht, geschwadet und auf eine Spur gelegt. Dieses wird zügig (spä-
testens am nächsten Tag) auf einen Silolagewagen geladen, auf welchem das Mahdgut gehäckselt 
wird. Mit einer Dossierwalze wird anschließend das Mahdgut in einer Stärke von 10-15 cm auf 
den Ausgleichsflächen ausgebracht. Im zweiten Jahr wird die Wiese erstmalig gemäht. In den 
Folgejahren ist die Wiesefläche extensiv durch zweimalige Mahd zu pflegen, auf eine Düngung 
und Beweidung ist zu verzichten. Die erste Mahd hat nicht vor dem 15. Juni und die zweite Mahd 
nicht vor dem 15. September zu erfolgen. Das Mahdgut wird von der Fläche abgefahren, um eine 
Aushagerung der Fläche zu erreichen. Der Einsatz von Pestiziden, Dünger und Pflanzenschutzmit-
teln ist nicht erlaubt. Ein Umbruch der Wiese ist nicht zulässig. Störzeiger (z. B. Große Brennnessel, 
Urtica dioica; Rainfarn, Tanacetum vulgare) sind zu entfernen. 

Die Maßnahme M4 dient dem vollumfänglichen räumlich-funktionalen Ausgleich für das ge-
schützte Biotop „seggen- und binsenreiche Nasswiese“. Entsprechend der Umwandlung auf der 
Fläche der M3 soll hier, wenn möglich aus dem Plangebiet selbst Mahdgut übertragen werden. Ist 
dies nicht möglich soll Mahdgut aus der näheren Umgebung entsprechend dem bei M3 beschrie-
benen Vorgehen von geeigneten Spenderflächen übertragen werden. Das notwendige Feuchte-
regime wird durch gezielte Versickerung eines Teils des anfallenden Regenwassers aus dem Plan-
gebiet auf dieser Fläche gewährleistet. 

Durch die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes kann auch der Quell-
bereich des Blaubaches zusätzlich geschützt werden. Diese Schutzmaßnahme wurde auch bereits 
bei der Biotop Kartierung des Saarlandes vorgeschlagen: „Oberhalb gelegenen Acker in Grünland 
umwandeln!“ (Geoportal Saar, Naturschutzdaten geschützte Biotope). 

Die Maßnahme M5 dient dem Erhalt des geschützten Biotopes im westlichen Randbereich des 
Plangebietes (Quellbereich des Blaubachs). 
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5.7.3 Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen so-
wie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB) 

Festsetzung 

P1: Nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Alle nicht überbaubaren und nicht als Arbeits-, Lager-, Park- und Verkehrsflächen dienenden 
Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Hierzu ist pro 100 m² nicht 
überbaubarer Grundstücksfläche ein standortgerechter Hochstamm gemäß Pflanzliste zu pflan-
zen und dauerhaft zu unterhalten. 

P2: Stellplatzbegrünung 

Alle Stellplatzflächen sind einzugrünen. Je 5 Stellplätze ist ein Baum gemäß Pflanzliste als Hoch-
stamm anzupflanzen. 

P3: Entwicklung von Wiesenbereichen 

Die mit P3 gekennzeichneten öffentlichen Grünflächen sind als Wiese auszuprägen. Die Anlage 
von Hochgrün ist nicht zulässig. 

Innerhalb der mit Geh- Fahr- und Leitungsrecht belasteten Flächen sind die entsprechenden 
Schutzvorschriften der Versorgungsträger zu beachten. 

P4: Entwicklung von Feldgehölzen  

In den entsprechend mit P4 gekennzeichneten Böschungsbereichen sind dichte Gehölzpflanzung 
mit Sträuchern, Heistern und Hochstämmen/Stammbüschen zu pflanzen und zu unterhalten und 
als Feldgehölz zu entwickeln. Hierzu sind heimische, standortgerechte Sträucher (50 %; Pflanzras-
ter 1 m x 1 m), Heister (30 %; Pflanzraster 1,5 m x 1,5 m) und Hochstämme/Stammbüsche (20 %; 
Pflanzraster 3,0 m x 3,0 m) anzupflanzen und dauerhaft zu sichern. Die  festgesetzten Gehölz-
pflanzungen sind extensiv zu unterhalten und zu pflegen. Abgestorbene Gehölze sind zu ersetzen. 

P5: Entwicklung von Gebüschen 

In diesen Böschungsbereichen sind dichte Gehölzpflanzung mit Sträuchern zu pflanzen und zu un-
terhalten und als Gebüsch zu entwickeln. Hierzu sind hier heimische, standortgerechte Sträucher 
im Pflanzraster 1 m x 1 m anzupflanzen und dauerhaft zu sichern. Die festgesetzten Gehölzpflan-
zungen sind extensiv zu unterhalten und zu pflegen. Abgestorbene Gehölze sind zu ersetzen. 

P6: Erhalt von Gehölzen 

Innerhalb der mit P6 gekennzeichneten Fläche sind die vorhandenen Gehölze zu erhalten und zu 
schützen. Die Gebüsche nördlich des Blaubaches sind entsprechend der Abgrenzung in der Plan-
zeichnung durch natürliche Sukzession zu erweitern. 

Für alle Pflanzmaßnahmen sind die DIN 18916 sowie die DIN 18920 und die FLL-Empfehlungen für 
Baumpflanzungen entsprechend zu beachten und es sind gebietsheimische Gehölze mit der regi-
onalen Herkunft „Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben“ (Region 4) nach dem „Leitfaden 
zur Verwendung gebietseigener Gehölze“ (BMU, Januar 2012) zu verwenden. Die folgende Arten-
liste stellt daher lediglich eine beispielhafte Auswahl der zu pflanzenden Gehölze dar: 
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Pflanzliste Laubbaumhochstämme 
Schwarzerle (Alnus glutinosa) 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Walnuß (Juglans regia) 
Süßkirsche (Prunus avium) 
Weiden (Salix spec.) 
Vogelbeere (Sorbus aucuparia) 
Obsthochstämme (Prunus, Pyrus, Malus spec.) 
Stiel-Eiche (Quercus robur)  
Sommerlinde (Tilia platyphyllos) 
Bergulme (Ulmus glabra)  
Eberesche (Sorbus aucuparia) 
Spitzahorn (Acer platanoides) 
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)  
Feldahorn (Acer campestre) 
Winterlinde (Tilia cordata) 
Feldulme (Ulmus minor)  
Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) 
Birke (Betula pendula) 
 
Pflanzliste Sträucher 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Gemeiner Flieder (Syringa vulgaris) 
Hartriegel (Cornus sanguinea) 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 
Roter Holunder (Sambucus racemosa) 
Schlehe (Prugus spinosa) 
Hasel (Corylus avellana) 
Heckenrose (Rosa canina) 
Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus) 
Weißdorn (Crataegus laevigata) 
Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna) 
Traubenkirsche (Prunus padus) 
Feldahorn (Acer campestre) 
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) 
Gemeiner Liguster (Ligustrum vulgare) 
Salweide (Salix caprea) 

Pflanzqualität 

Zur schnelleren Wirksamkeit der Anpflanzungen im Sinne einer besseren Einbindung des Pla-
nungsraumes ins Landschaftsbild werden folgende Mindest-Qualitätsstandards an die Pflanzun-
gen gestellt. Die Pflanzqualität hat daher den Mindeststandards der FLL (Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau e.V., Bonn) zu entsprechen:  
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Bei Pflanzmaßnahme 4 Entwicklung von Feldgehölzen: 

• Hochstämme / Stammbüsche: 3xv. StU 16-18cm 

• Heister: 2xv, ab 100cm 

• Sträucher: 2Tr, ab 60cm 

Bei Pflanzmaßnahme 5 Entwicklung von Gebüschen: 

• v. Str. 3 Triebe Höhe 60-100 cm 

Bei allen weiteren Pflanzmaßnahmen: 

• Hochstämme: 3xv, StU 10-12 cm, bei Obst auch STU 5/8 cm 

• Sträucher: Höhe 100-125 cm, mindestens 4 Triebe 

Erfolgte Anpflanzungen unterliegen der Bindung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB. 

Erklärung / Begründung 

Die Eingrünung des Plangebiets durch verschiedene Gehölzstrukturen bzw. der Erhalt der vorhan-
denen Grünflächen ist eine der wichtigsten grünordnerischen und landschaftsökologischen Maß-
nahmen zur Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes und für den naturschutzfachlichen Aus-
gleich. 

Durch die Eingrünung des Plangebietes nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB werden die nicht überbau-
baren Flächen ökologisch aufgewertet und der östliche und südliche Randbereich eingegrünt. 
Diese Bereiche können für störungsunempfindliche Tiere als Lebensraum genutzt werden. Zusätz-
lich werden bestehende Grünflächen erhalten. 

Alle Gehölzstrukturen im Plangebiet tragen zur Ausfilterung von Luftschadstoffen sowie zur Ver-
besserung des Mikroklimas durch Windschutz, Erhöhung der Luftfeuchtigkeit und Herabsetzung 
sommerlicher Temperaturen um mehrere Grad Celsius durch Beschattung und Transpirationsküh-
lung bei. 

Für sämtliche Pflanzmaßnahmen wird festgesetzt, dass heimische, standortgerechte Gehölze zu 
verwenden sind. Diese stehen in enger Wechselbeziehung zu den hier natürlicherweise vorkom-
menden Tierarten. Durch die Pflanzqualitäten werden Mindeststandards für die anzupflanzenden 
Gehölze vorgegeben, um die beabsichtigten Wirkungen schnellstmöglich zu erzielen. 

5.7.4 Zuordnung von Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich (§ 9 Abs. 1a BauGB) 

Festsetzung 

Den Grundstücken im Bebauungsplan werden folgende externe Ausgleichsmaßnahmen zugeord-
net: 

Entwicklung einer Wiese frischer Standorte in eine Magere Flachlandmähwiese des FFH-Lebens-
raumtyps 6510 mit Erhaltungszustand C (räumlich-funktionaler Ausgleich für den FFH-Lebens-
raumtyp und ökologischer Ausgleich) 

Auf der Parzelle 609/1 in Flur 13 der Gemarkung Bettingen sind 1.875 m² einer Wiese frischer 
Standorte in eine Magere Flachlandmähwiese des FFH-Lebensraumtyps 6510 mit Erhaltungszu-
stand C zu entwickeln. 
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Entwicklung einer Wiese frischer Standorte mit Gehölzbestand in eine Magere Flachland-
mähwiese des  FFH-Lebensraumtyps 6510 mit Erhaltungszustand C (räumlich-funktionaler Aus-
gleich für den FFH-Lebensraumtyp und ökologischer Ausgleich) 

Auf der Parzelle 334/1 in Flur 13 der Gemarkung Hüttersdorf sind 3.541 m² einer Wiese frischer 
Standorte in eine Magere Flachlandmähwiese des FFH-Lebensraumtyps 6510 mit Erhaltungszu-
stand C zu entwickeln. Die Pflanzung aus Glanzmispel und Kirchlorbeer ist zu entfernen. 

Entwicklung eines Getreideackers mit Durchwuchs von Arten des FFH-Lebensraumtyps 6510 in 
eine Magere Flachlandmähwiese des FFH-Lebensraumtyps 6510 mit Erhaltungszustand C unter 
einer Streuobstwiese (räumlich-funktionaler Ausgleich für den FFH-Lebensraumtyp und ökolo-
gischer Ausgleich) 

Auf der Parzelle 34 in Flur 19 der Gemarkung Hüttersdorf sind 1.017 m² eines Getreideackers in 
eine Magere Flachlandmähwiese des FFH-Lebensraumtyps 6510 mit Erhaltungszustand C zu ent-
wickeln und mit Streuobstbäumen zu bepflanzen. 

Erklärung / Begründung 

Innerhalb des Plangebietes wurden Magere „Magere Flachland-Mähwiesen“ (FFH-Lebensraum-
typ 6510 im Erhaltungszustand C) sowie ein wärmeliebendes Gebüsch und eine seggen- und bin-
senreiche Nasswiese als geschütztes Biotop im Sinne des § 30 BNatschG bei der Bestandskartie-
rung erfasst. Zudem ragt der Quellbereich des Blaubachs in den südwestlichen Teil des Geltungs-
bereiches hinein (geschütztes Biotop, GB-6507-07-0093). 

Von der Planung unmittelbar beeinträchtigt sind allerdings nur die seggen- und binsenreiche Nass-
wiese und die Wiesen des FFH-Lebensraumtyps 6510. Der Quellbereich des Blaubaches sowie das 
wärmeliebende Gebüsch werden durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gesi-
chert. 

Aufgrund der Bestimmungen des Naturschutzrechts muss für die Inanspruchnahme des geschütz-
ten Biotops eine Ausnahmegenehmigung erwirkt und ein funktionaler Ausgleich geschaffen wer-
den. Für die Inanspruchnahme des FFH-Lebensraumtyps muss ebenfalls ein funktionaler Ausgleich 
erbracht werden. 

Die Gemeinde Schmelz hat daher eine Reihe von gemeindeeigenen Flächen auf ihre entspre-
chende Eignung untersucht und ein Ausgleichskonzept entwickelt. Wie in Kapitel 5.7.2 ausgeführt, 
kann ein Teil dieses Ausgleichs im Plangebiet selbst erbracht werden (seggen- und binsenreichen 
Nasswiese vollständig, FFH-LRT 6510 teilweise). Der verbleibende notwendige Ausgleich des FFH-
LRT 6510 im Erhaltungszustand C wird auf den nachfolgenden gemeindeeigenen Flächen erbracht. 

Die Aufwertung der Ausgleichsflächen 1 - 3 erfolgt entsprechend der im Absatz „Erklärung / Be-
gründung“ in Abschnitt 5.7.2 Beschriebenen Maßnahmen zu M3 durch die Ausbringung von 
Mahdgut aus extensiv genutzten, mageren Wiesen der Umgebung (näheres zur Umsetzung siehe 
dort). 

Für die gleichzeitige Anlage der Streuobstwiese auf der Ausgleichsfläche 3 sind Heister heimischer 
Obstsorten entsprechend der in Abschnitt 5.7.3 dargestellten Normen und Empfehlungen einrei-
hig in einem Abstand von ca. 8 m zu pflanzen. 
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Externe Ausgleichsfläche 1: Gemarkung Bettingen, Flur 13, Flurstück 609/1, 1.875 m² 

Auf diesem Flurstück ist südlich bereits ein FFH-Lebensraumtyps 6510 mit Erhaltungszustand A 
erfasst (BT-6507-0051-2022). Die, nördlich an diesen angrenzende Wiese frischer Standorte, die 
derzeit offensichtlich mit Gülle gedüngt wird und nur in geringen Umfang mosaikartigen Durch-
wuchs von Kenn- und Trennarten des FFH-LRT 6510 aufweist, soll in einen FFH-LRT 6510 im Erhal-
tungszustand C aufgewertet werden. 

 

Abbildung 8: Übersichtslageplan der externen Ausgleichsfläche 1 (grün umrandet) (Kartengrundlage: Geoportal Saar) 

 

Abbildung 9: Wiese frischer Standorte im Bereich der Ausgleichsfläche 1 (Foto: ARGUS CONCEPT) 
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Externe Ausgleichsfläche 2: Gemarkung Hüttersdorf, Flur 13, Flurstück 334/1, 3.541 m² 

Dieses Flurstück wird derzeit von den Pfadfindern genutzt. Die Wiese frischer Standorte auf dieser 
Fläche enthält auch Kenn- und Trennarten des FFH-LRT 6510 in der gesamten Fläche, ist aber 
durch die dauerhafte Nutzung durch die Pfadfinder beeinträchtigt, so dass nach derzeitiger Kar-
tierung nicht von einem FFH-LRT 6510 mit Erhaltungszustand C ausgegangen werden kann, ob-
wohl in der näheren Umgebung FFH-LRT 6510 mit Erhaltungszustand A sowie Bplus erfasst wur-
den. Eine Linde in der Fläche weist Schäden an der Rinde auf und nach Osten hin befinden sich im 
Sinne einer Einfriedung des Nachbarflurstücks eine Reihe aus Glanzmispeln und Kirschlorbeer. 
Hier soll die Pflanzung aus Glanzmispel und Kirschlorbeer entfernt und auf der offenen gehölz-
freien Fläche die Wiese frischer Standorte in einen FFH-LRT 6510 mit Erhaltungszustand C aufge-
wertet werden. 

 

Abbildung 10: Übersichtslageplan der externen Ausgleichsfläche 2 (grün umrandet) (Kartengrundlage: Geoportal Saar) 
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Abbildung 11: Wiese frischer Standorte im Bereich der Ausgleichsfläche 1 (Foto: ARGUS CONCEPT) 

Ausgleichsfläche 3: Gemarkung Hüttersdorf, Flur 19, Flurstück 34, 1.017 m² 

In Hüttersdorf steht ein Getreideacker mit mosaikartigem jungem Durchwuchs von FFH-LRT-6510 
Arten zwecks Umwandlung zur Verfügung. Dieser weist Erosionsschäden auf und soll durch An-
lage eines FFH-LRT 6510 im Erhaltungszustand C in Kombination mit einer Streuobstwiese entwi-
ckelt werden. 

 

Abbildung 12: Übersichtslageplan der externen Ausgleichsfläche 3 (grün umrandet) (Kartengrundlage: Geoportal Saar) 
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Abbildung 13: Getreideacker mit Erosionsschäden im Bereich der Ausgleichsfläche 3 (Foto: ARGUS CONCEPT) 

Die Maßnahmen für den Funktionalausgleich werden gleichzeitig dafür verwendet, um einen Teil 
des durch den Bebauungsplan verursachten ökologischen Defizits auszugleichen. Die verbleiben-
den Ökopunkte werden durch Ökokontomaßnahmen ausgeglichen (siehe Kapitel 6.6). 

 FESTSETZUNGEN - ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  
(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I. V. M. § 85 ABS. 4 LBO SAARLAND) 

5.8.1 Gebäude 

Die Gebäude des Gewebegebietes sind in Form, Farbe und Material miteinander abgestimmt und 
einheitlich zu gestalten. 

5.8.2 Dach 

Als Dach sind nur genehmigte Dächer mit einer Dachneigung bis 30° zulässig. Materialien und 
Farben der Dacheindeckung sind den umliegenden Gebäuden anzugleichen. 

5.8.3 Fassaden 

Leucht- bzw. signalfarbene Fassaden und Dacheindeckungen sind nicht zulässig. Alle Fassaden mit 
einer Lage über 30 m sind Vertikal zu gliedern, z.B. mit Hilfe unterschiedlicher Materialien, Farben 
und Gebäudevorsprüngen. 

5.8.4 Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind lediglich an der Stelle der Leistung zulässig. Grelle und kontrastreiche Werbe-
anlagen sind unzulässig. Werbeanlagen mit Leucht-, Wechsel-, oder Blinklicht sowie mit negativen 
Auswirkungen auf den Verkehr der B 268 sind unzulässig. 

5.8.5 Aufschüttungen und Abgrabungen 

Selbstständige Aufschüttungen und Abgrabungen über 5,0 m gegenüber dem Ausgangsniveau 
sind nur mit Genehmigung der Gemeinde zulässig. 
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 NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN NACH § 9 ABS. 6 BAUGB  

In die verbindliche Bauleitplanung sind Festsetzungen, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
getroffen sind, nachrichtlich zu übernehmen. Gleiches gilt für Denkmäler nach Landesrecht. Sol-
che Festsetzungen sind getroffen, wenn sie mit Außenwirkung rechtsverbindlich sind und für sich 
aus ihrer eigenen Rechtsgrundlage heraus gelten, ohne dass sie einer Festsetzung im Bebauungs-
plan bedürfen.  

Nachrichtliche Übernahmen brauchen nur in einem Umfang zu erfolgen, soweit sie zum Verständ-
nis des Bebauungsplanes oder für die städtebauliche Beurteilung von Baugesuchen notwendig 
oder zweckmäßig sind. Folgende nachrichtlichen Übernahmen werden daher in den Bebauungs-
plan übernommen:  

5.9.1 Schutzfläche nach straßenrechtlichen Vorschriften gem. § 9 FStrG  

hier: Schutzabstand von 20 m zur B268, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn. 

Innerhalb der Schutzzone dürfen keine Hochbauten errichtet werden sowie keine baulichen An-
lagen, die über Zufahrten oder Zugänge an Bundesstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlos-
sen werden. Jegliche Art von mobilen und stationären Werbeanlagen ist in der Bauverbotszone 
unzulässig. Innerhalb der Bauverbotszone sind Aufschüttungen bzw. Terrassierungen zur Gelän-
demodellierung in größerem Umfang unzulässig. 

5.9.2 Schutzabstand nach wasserrechtlichen Vorschriften (§ 56 Abs. 3 SWG) 

Unmittelbar angrenzend an das südöstliche Planungsgebiet verläuft der Blaubach, ein Gewässer 
3. Ordnung. Zur Gewährleistung einer naturnahen Bewirtschaftung der Gewässerrandstreifen ist 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ein Schutzabstand von mind. 10 m, gemes-
sen an der Uferlinie, einzuhalten. Hier ist die Errichtung baulicher Anlagen, sofern sie nicht was-
serwirtschaftlich erforderlich sind, unzulässig. Für die Anwendung wassergefährdender Stoffe 
sind Anwendungsbeschränkungen einzuhalten. 

5.9.3 Geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG) 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich folgende nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope: 

• Quellbereich des Blaubaches (GB-6507-07-0093) 

• Seggen- und binsenreiche Nasswiese 

• Wärmeliebendes Gebüsch 

Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigung der Biotope 
führen können, sind unzulässig. Die Untere Naturschutzbehörde kann im Einzelfall Ausnahmen 
zulassen, wenn die Beeinträchtigungen der Biotope ausgeglichen werden können oder die Maß-
nahme aus überwiegenden Gründen des Gemeinwohls notwendig ist. Für die Inanspruchnahme 
der gem. § 30 BNatschG i.V.m. § 22 SNG geschützten Biotope ist in solchen Fällen eine Ausnah-
megenehmigung bei der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Saarlandes zu beantra-
gen. 
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5.9.4 Versorgungsanlagen der energis-Netzgesellschaft mbH  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes betreibt die energis-Netzgesellschaft mbH nachste-
hende Versorgungsanlagen: 

•  Mittelspannungskabel, Niederspannungskabel und Glasfaserleitungen 

Nach geltenden DVGW- und VDE-Richtlinien müssen zu den Versorgungsleitungen die geltenden 
Schutzabstände eingehalten werden. Die Schutzstreifenbreite bei Kabeln und Leitungen beträgt 
1,0 m (jeweils 0,5 m beiderseits der Kabel und Leitungstrasse) und bei Mittelspannungskabeln 2,0 
m (jeweils 1,0 m beiderseits der Kabel und Leitungstrasse). 

Kabel- und Leitungstrassen dürfen nicht überbaut bzw. bepflanzt werden und müssen jederzeit 
zum Zwecke der Inspektion, Wartung und Instandsetzung frei zugänglich sein. Alle geplanten Ein-
zelmaßnahmen im Bereich der Anlagenteile, insbesondere Geländeniveauveränderungen oder 
Anpflanzungen, bedürfen der Zustimmung der energis-Netzgesellschaft mbH, Saarbrücken. 

Grundsätzlich sind Baumaßnahmen in der Nähe der Einrichtungen vor Baubeginn mit uns abzu-
stimmen. Der Bauherr bzw. das bauausführende Unternehmen möge sich vor Baubeginn an die 
Organisationseinheit B SN-SWL, Tel. 06814030-4441 oder bzs-strom-swl@energis-netzgesell-
schaft.de für Stromleitungen bzw. rohrnetz-west@energis-netzgesellschaft.de oder Tel. 0681 
4030-3201 für Gasleitungen, wenden. 

 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH (§ 9 ABS.7 BAUGB) 

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind der Planzeich-
nung zu entnehmen. 

 HINWEISE 

5.11.1 Denkmalschutz  

Die Vorschriften des Saarländischen Denkmalschutzes sind zu beachten und einzuhalten. 

Das Planungsgebiet liegt dicht an der Quellmulde und am Oberlauf des Blaubachs. Es liegt sied-
lungsgünstig an einem nach Süden geneigten Hang. Auf dem gegenüber liegenden Hang ist, nur 
80 m entfernt, ein römischer Siedlungsplatz bekannt. Ein Steinbeilfund in der Quellmulde zeigt 
eine Nutzung im Neolithikum an. Es ist also mit Siedlungstätigkeiten in dieser Zeit und besonders 
in der römischen Kaiserzeit zu rechnen. 

Deshalb sind sämtliche Erdarbeiten in der Planungsfläche genehmigungspflichtig gemäß § 8 Abs. 
2 in Verbindung mit § 10 SDSchG. Für alle Bauwerke, für deren Errichtung eine Baugenehmigung 
oder eine die Baugenehmigung einschließende oder ersetzende behördliche Entscheidung erfor-
derlich ist, ist das Einvernehmen mit dem Landesdenkmalamt herzustellen (§ 10 Abs. 5 SDSchG), 
wobei davon auszugehen ist, dass das Einvernehmen nur bei folgendem Vorgehen hergestellt 
werden kann: zunächst müssen die Erdarbeiten zur Erschließung baubegleitend archäologisch be-
treut werden. Je nach Resultat kann es im Anschluss erforderlich sein, präventiv Ausgrabungen 
unter Leitung eines Archäologen / einer Archäologin durchführen zu lassen. Diese umfassen zu-
nächst Sondierungen zur Denkmalerkenntnis und, sofern nach Rechtsgutabwägung erforderlich, 
auch nachfolgende, großflächige Ausgrabungen. Die Kosten für die bodendenkmalpflegerischen 



GEMEINDE SCHMELZ 
BEGRÜNDUNG AUSLEGUNG 

A R G U S  C O N C E P T  G es e l l s ch a f t  fü r  L eb en s ra u m en tw ic k l u n g  m b H  
  S e i t e  33 

 

 

 

 

Maßnahmen einschließlich der Kosten für die konservatorische Sicherung und Dokumentation der 
Funde und Befunde hat der Veranlasser gem. § 16 Abs. 5 SDSchG im Rahmen des Zumutbaren zu 
tragen hat. 

5.11.2 Bepflanzungen 

Festgesetzte Bepflanzungen auf privaten und öffentlichen Grundstücken sind der auf die Ge-
brauchsfertigstellung der Erschließungsanlagen folgenden Vegetationsruhe herzustellen. 

5.11.3 Mutterboden 

Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen 
anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhal-
ten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen (§ 202 BauGB). DIN 18915 ist in aktueller 
Fassung zu beachten.  

5.11.4 Solarkollektoren und Energiedächer 

Die Errichtung von Solarkollektoren und Energiedächern ist zulässig. 

5.11.5 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern 

Bei der Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern entlang von Grundstücken sind die Grenzab-
stände nach dem Saarländisches Nachbarrechtsgesetz zu beachten. 

5.11.6 Kampfmittelbeseitigungsdienst 

Vor Beginn der Erdarbeiten sollten die Bauflächen durch ein Kampfmittelbeseitigungsdienst über-
prüft werden. 

5.11.7 Artenschutzrechtliche Hinweise 

Entsprechend § 39 Abs. 5 BNatSchG sind erforderliche Rodungs- und Rückschnittarbeiten im Zeit-
raum zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar des Folgejahres durchzuführen. 

Bei Rodungsarbeiten sind, um die artenschutzrechtlichen Vorschriften (insb. §§ 19 u. 44) des 
BNatSchG einzuhalten, im Vorfeld der Rodung von Bäumen und/oder Hecken diese Strukturen 
auf das Vorhandensein (auch aktuell unbesetzter) Fortpflanzungsstätten besonders u./o. streng 
geschützter Arten i.S.d. § 7 Abs. 2 Nr. 13 u. 14 BNatSchG (wie zum Beispiel Fledermäuse) zu über-
prüfen und gegebenenfalls geeignete Schutzmaßnahmen zu planen und umzusetzen. 

5.11.8 Eisenerzkonzession 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich einer ehemaligen Eisenerzkonzession. Ob unter diesem 
Gebiet Abbau umgegangen ist, geht den unseren Akten- und Planunterlagen jedoch nicht hervor. 
Es wird empfohlen bei Ausschachtungsarbeiten auf Anzeichen von altem Bergbau zu achten und 
dies dem Oberbergamt des Saarlandes mitzuteilen. 
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6 UMWELTBERICHT 

 BESCHREIBUNG DES PLANGEBIETES 

6.1.1 Angaben zum Standort 

Das Plangebiet besitzt eine Größe von ca. 6,4 ha und grenzt südöstlich an die Siedlungslage des 
Gemeindebezirks Schmelz-Bettingen an. 

Das Plangebiet besteht aus einer großflächigen Wiese und Ackerfläche, welche nach Westen und 
Süden durch Gehölze vom angrenzenden Gewerbegebiet abgeschirmt werden. Im Süden befindet 
sich zudem der Blaubach inklusive Ufergehölz. Im Norden des Plangebietes ist auf der anderen 
Seite der B 268 ein weiteres Gewerbegebiet vorhanden. 

6.1.2 Art des Vorhabens / Umweltrelevante Festsetzungen 

Für die vorhandenen Abschnitte des Gewerbegebietes Ost besteht bereits der Bebauungsplan 
„Vereinfachte Änderung der Bebauungspläne im „Gewerbegebiet Ost“ an der B 268 in der Ge-
meinde Schmelz“. 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268” sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erweiterung von Gewerbeflächen geschaffen werden. 
Entsprechend der Zielsetzungen des Bebauungsplanes werden im Geltungsbereich ein Gewerbe-
gebiet sowie Grün- und Verkehrsflächen mit entsprechend zulässigen Arten von Nutzungen fest-
gesetzt. Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Festsetzung der Grundflächenzahl, hier 0,8, 
wobei eine Überschreitung der GRZ nicht zulässig ist, geregelt. Die maximale Höhe baulicher An-
lagen beträgt 10 m. 

Die Grünfestsetzungen innerhalb des Plangebietes zielen auf eine möglichst hohe Begrünung des 
Geltungsbereichs ab. Auch zum Blaubach wird ein Abstand von 10 m eingehalten, um Beeinträch-
tigungen auszuschließen. 

6.1.3 Bedarf an Grund und Boden 

Der Bedarf an Grund und Boden im Planungsgebiet lässt sich wie folgt tabellarisch zusammenfas-
sen (Flächenermittlung auf CAD-Basis): 

• gesamtes Plangebiet: ca. 64.360 m²  

• Überbaubare Fläche im Gewerbegebiet (GRZ 0,8): ca. 33.482 m² 

• Nicht Überbaubare Fläche im Gewerbegebiet (P1): ca. 8.371m² 

• Verkehrsflächen: ca. 3.305 m² 

• Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (Wirtschaftsweg): ca. 1.200 m² 

• Versorgungsflächen (Trafostation): ca. 35 m² 

• Öffentliche Grünflächen, Entwicklung von Wiesenbereichen (P3): ca. 1.300 m² 

• Öffentliche Grünflächen, Entwicklung von Feldgehölzen (P4): ca. 5.032 m² 
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• Öffentliche Grünflächen, Entwicklung von Gebüschen (P5): ca. 2.665 m² 

• Erhalt und Entwicklung Ufersaum des Blaubaches (P6): ca. 501 m²  

• Erhalt Gebüsch im westlichen Randbereich (P6): ca. 75 m²  

• Regenrückhaltebecken, ökologisch gestaltet (M1): ca. 1.752 m²  

• Erhalt und Entwicklung einer mageren Flachland-Mähwiese (M3): ca. 4.809 m² 

• Entwicklung einer seggen- und binsenreichen Nasswiese (M4): ca. 1.300 m² 

• Erhalt des Quellbereiches des Blaubaches (M5) ca. 135 m² 

Damit sind im Plangebiet bei maximaler Ausnutzung der zulässigen Grundfläche ca. 38.022 m² 
voll- bzw. teilversiegelbar. Dies entspricht ca. 59 % des Geltungsbereiches. Das Plangebiet ist bis-
her bereits auf einer Fläche von ca. 70 m² minimal teilversiegelt. 

6.1.4 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes gemäß Fachgesetzen und Fachplänen 

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb von Schutzgebieten nach Naturschutzrecht. Das 
nächstgelegene Schutzgebiet ist das Landschaftsschutzgebiet „Landschaftsschutzgebiet im Land-
kreis Saarlouis - im Bereich der Gemeinden (Schmelz und) Lebach“ (LSG-L_3_02_07), welches ca. 
500 m südöstlich des Plangebietes liegt. Aufgrund der Entfernung des Schutzgebietes zum Plan-
gebiet ist nicht davon auszugehen, dass es durch das Bauvorhaben zu einer zusätzlichen Belastung 
der Schutzgebiete kommt. 

Das Plangebiet befindet sich zudem nicht in einem Schutzgebiet nach Wasserschutzrecht.  

Das Plangebiet liegt größtenteils nicht innerhalb von Flächen, die im Rahmen der Offenland- Bio-
topkartierung des Saarlandes (OBK III und IV) erfasst wurden. Jedoch befindet sich ein Teil des 
geschützten Biotopes „Quellbereich des Blaubaches (GB-6507-07-0093)“ innerhalb der südöstli-
chen Grenze des Plangebietes. Da dieses jedoch erhalten bleibt und nachrichtlich übernommen 
wird, gibt es hier keine Beeinträchtigungen. Im Plangebiet befindet sich darüber hinaus ein FFH-
LRT 6510 mit dem Erhaltungszustand C, welcher nicht innerhalb der OBK, jedoch bei Bestandser-
fassungen im Plangebiet erfasst wurde. Dasselbe gilt für die nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 22 SNG 
geschützten Biotope seggen- und binsenreiche Nasswiese sowie wärmeliebendes Gebüsch. 

Nach den Daten des Arten- und Biotopschutzprogrammes des Saarlandes (ABSP) wird auf der 
Wiesenfläche eine Strukturanreicherung vorgeschlagen. Das umliegende Gehölz inklusive des Ba-
ches wird als ABSP-Kernfläche mit örtlicher Bedeutung angegeben. Hierbei handelt es sich um ein 
„kleines Seitentälchen der Prims; überwiegend beweidet und nur mit Resten von Feuchtbrachen“ 
(ABSP-Nr.: 6507206), Beweggrund für die Ausweisung ist das Vorkommen von Sumpfschrecke und 
Gefluegeltem Johanniskraut. Entwicklungsziele sind: Naßbrachen-Komplex, Mesotrophe Mäde-
süß-Hochstaudenfluren und Naturnahe Bäche und Flüsse inkl. Aubereiche. Der Maßnahmentyp 
ist „Sukzession, der natürlichen Entwicklung überlassen“. Da nicht in die Gehölzbereiche einge-
griffen wird, steht dieser Entwicklung durch die Planung nichts entgegen. 

Das Plangebiet ist selbst nicht Bestandteil des Biotopverbundes. 

Laut Landschaftsprogramm des Saarlandes (Entwurf 2009) liegt das Planungsgebiet innerhalb ei-
ner durch die Karte Klima, Boden, Grundwasser ausgewiesenen Fläche, auf der „Durchführung 
von Erosionsschutzmaßnahmen in Schwerpunkträumen der Bodenerosion auf landwirtschaftli-
chen Nutzflächen“ geplant ist. Nach der Karte Arten, Biotope und Lebensraumverbund ist auf der 
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Fläche „Entwicklung von strukturanreichernden Erosionsschutzmaßnahmen“ geplant. Nach der 
Karte Wald, Landwirtschaft handelt es sich um eine landwirtschaftliche Nutzfläche, auf welcher 
Strukturanreicherung in Agrarlandschaften empfohlen wird.  

 BESCHREIBUNG DER UMWELT UND IHRER BESTANDTEILE 

6.2.1 Abgrenzung des Untersuchungsraumes 

In räumlicher Hinsicht muss sich die Beschreibung der Umwelt auf den Einwirkungsbereich des 
Vorhabens erstrecken. Dieser ist abhängig von der Art der Einwirkungen (z. B. Luftverunreinigun-
gen, Geräusche) und dem betroffenen Schutzgut. 

Aufgrund der Lage des Plangebietes im Randbereich bereits bestehender Gewerbeflächen, der 
unmittelbar angrenzenden stark befahrenen Straßen und damit innerhalb eines vorbelasteten 
Raumes kann sich in Verbindung mit der Art des Vorhabens die Beschreibung der Umwelt auf den 
Geltungsbereich selbst sowie das unmittelbare Umfeld beschränken. 

6.2.2 Naturraum und Relief 

Die Fläche liegt innerhalb der Naturräumlichen Einheit des Schmelzer Primstals (190.40), welches 
Teil des Prims-Blies-Hügellandes (190) ist. Dies wird beschrieben als „von markanten Höhen um-
rahmter, klimatisch begünstigter Abschnitt des Primstals mit einer beträchtlichen Ausweitung der 
wiesenreichen und besiedelten Talsohle und stark wechselnden Neigungen der teils landwirt-
schaftlich genutzten, teils bewaldeten Hänge.“ (Schneider, 1972) 

Das Plangebiet liegt auf einer Höhe zwischen 270 m und 291 m über NN. Das Gelände steigt im 
Nordosten an.  

6.2.3 Geologie und Böden 

Gemäß der Quartärkarte handelt es sich im Plangebiet um „cw, cst, ru: Periglaziäre Lagen über 
Sandstein, Siltstein, Tonstein und Konglomeraten des Rotliegenden und Karbon“. Das Gebiet ist in 
Teilen durch Erosion gefährdet. 

Gemäß der Geologischen Karte des Saarlandes (1989, 1:50.000) befindet sich das Plangebiet in-
nerhalb der Lebach-Gruppe. 

Gemäß der Bodenübersichtskarte des Saarlandes (BÜK) befindet sich das Plangebiet im Bereich 
der Bodeneinheit 28: Braunerde, örtlich pseudovergleyt, aus Hauptlage über älteren Deckschich-
ten (Basislage) aus vorwiegend feinklastischen Sedimentgesteinen (Silt- und Tonstein) des Rotlie-
genden und Karbon mit folgenden wesentlichen Eigenschaften: 

• Bodenartenschichtung: Schuttführender sandig-lehmiger bis lehmiger Schluff, örtlich 
lehmiger Sand, über schuttführendem, schluffigen bis tonigen Lehm, örtl. lehmigen 
Ton; Konglomerate bedingen Geröllführung 

• Gründigkeit: mittel bis tief, in Steilhangpositionen und exponierten Lagen mit acker-
baulicher Nutzung auch flach 
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• Durchlässigkeit: vorwiegend gering bis mittel, örtlich bei grobklastischen Einschaltun-
gen mittel bis hoch 

• Staunässe: bei dichtlagernder Basislage und in Verebnungen verbreitet schwache bis 
mittlere Staunässe; bei Pseudogley-Übergangstypen, je nach Ausprägungsgrad, zeit-
weilig bis in die Hauptlage reichende Staunässe 

Gem. Karte der „Standorttypisierung und des Biotopentwicklungspotenzial“ handelt es sich um 
carbonatfreie Böden mit geringem Wasserspeichervermögen. 

Weiterhin treten im Plangebiet keine seltenen Böden und Archivböden i.S.d. § 2 Abs. 2 Nr. 2 
BBodSchG sind nicht zu erwarten. Böden mit hohem Erfüllungsgrad der natürlichen Bodenfunkti-
onen sind auf Grund der der Lage angrenzend an den Siedlungsbereich unwahrscheinlich (Geo-
portal, Fachanwendung Bodenschutz). 

6.2.4 Oberflächengewässer / Grundwasser 

Oberflächengewässer befinden sich nicht im Plangebiet, jedoch fließt unmittelbar südlich des 
Plangebietes der Blaubach. Darüber hinaus befindet sich nördlich des Plangebietes in ca. 600 m 
Entfernung der Birrbach.  

Laut Hydrogeologischer Karte (1:100.000, 1987) befindet sich das Plangebiet über Festgesteinen 
mit vernachlässigbarem Wasserleitvermögen. Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb von 
Wasserschutzgebieten. 

Gemäß Hydrogeologischer Karte Deutschland (HÜK 250) befindet sich das Plangebiet innerhalb 
der hydrogeologischen Einheit der „Sand-, Schluff- und Tonsteine des Rotliegend“. Bei der Hohl-
raumart handelt es sich um Kluften, die Durchlässigkeit ist gering bis äußerst gering und es handelt 
sich um einen Grundwasser-Geringleiter. Demnach besitzt das Plangebiet keine besondere Be-
deutung für die Grundwasserneubildung. 

6.2.5 Klima und Lufthygiene 

Das Plangebiet wird von Westen und Norden von Gewerbeflächen umgeben. Hinzu kommt eine 
hohe dichte an Verkehrsinfrastruktur in Form der angrenzenden Straßen und Bahngleise. Diese 
stellen insgesamt im Hinblick auf die lufthygienische Situation Vorbelastungen im Umfeld des Gel-
tungsbereiches und eine Beeinträchtigung in Form von Emissionen dar. 

Der Gehölzbestand im westlichen und südlichen Randbereich des Plangebietes erfüllt die Funktion 
der Frischluftproduktion infolge der Ausfilterung von Luftschadstoffen. Kaltluftentstehungsge-
biete liegen nicht in der Nähe des Plangebietes. Der südlich gelegene Blaubach dient zwar als 
Kaltluftabflussbahn, ist jedoch vermutlich anhand seiner geringen Größe nicht als solche in den 
LAPRO (2009) Karten verzeichnet. Im Umfeld befinden sich zahlreiche weitere Offenlandbereiche, 
weshalb dem Plangebiet selbst keine besondere Funktion für das lokale Klima. 

6.2.6 Arten und Biotope 

Potenziell natürliche Vegetation 

Als potenzielle natürliche Vegetation wird die Vegetation bezeichnet, die sich ohne die Einwirkun-
gen des Menschen unter regulären Klimabedingungen auf einem Standort einstellen würde, und 
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die sich im Gleichgewicht mit den aktuellen Geoökofaktoren ihrer Lebensumwelt befindet. Die 
potenziell natürliche Vegetation ist Ausdruck des biotischen Potenzials einer Landschaft. 

Im Plangebiet wäre gemäß Karte der potentiellen natürlichen Vegetation Deutschlands (PNV) (flo-
raweb.de) ein Hainsimsen-Buchenwald (Waldgeißblatt-Variante) zu erwarten.  

Biotoptypen – Zusammenfassend 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Gemeinde Schmelz im Landkreis Saarlouis. Hier liegt 
es am südöstlichen Rand der bestehenden Gewerbegebiete. Die Fläche selbst gliedert sich in ei-
nen Nordöstlichen Bereich, der landwirtschaftlich intensiv genutzt ist und einen Südwestlichen 
breiten Saum, der auf Grund extensiver Bewirtschaftung in die umgebenden natürlichen Struktu-
ren übergeht. Im Plangebiet finden sich abgeladene Zementsäcke in den westlichen Gebüschen 
und Müll in Form von Eimern und Plastikplanen in der Fläche. 

Die Bestandsaufnahme der Biotoptypen erfolgte im Januar 2023 durch Begehung vor Ort. Die Dif-
ferenzierung der Biotoptypen orientiert sich am Leitfaden Eingriffsbewertung von 2001 des saar-
ländischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Verkehr. Dementsprechend werden auch die 
Nummerncodes für die Erfassungseinheiten aus diesem Leitfaden vergeben. Die Verbreitung der 
Biotoptypen bzw. Erfassungseinheiten im Raum ist dem Biotoptypenplan zu entnehmen. Die darin 
enthaltenen Biotoptypen werden im Folgenden beschrieben. 

Biotoptypen – Einzeln 

Ufersaum (4.14) 

Am südlichen Rand des Plangebietes befinden sich entlang des Blaubachs Ufergehölze. Neben 
typischen Vertreten wie Bruch- und Silber-Weide (Salix fragilis und alba) enthält dieser Saum aber 
weitere Gehölze wie z. B. die Vogel-Kirsche (Prunus avium).  

 

Abbildung 14: Ufersaum (4.14) (Foto: ARGUS CONCEPT) 

Feldgehölz (2.11) 

Im Nordwesten wird das Plangebiet in Form eines Feldgehölzes abgeschlossen. Hier kommen ty-
pische Gehölze wie Zitter-Pappel (Populus tremula), Schlehe (Prunus spinosa) und Gewöhnliche 
Hasel (Corylus avellana) vor. Den Unterwuchs bilden unter anderem Echte Brombeeren (Rubus 
fruticosus agg.), Kratzbeere (Rubus caesius) und Hunds-Rose (Rosa canina). 
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Abbildung 15: Feldgehölz (2.11) (Foto: ARGUS CONCEPT) 

Wärmeliebendes Gebüsch (1.8.2; § 30 BNatSchG i. V. m. § 22 SNG) 

Im Westen des Plangebietes liegt ein wärmeliebendes Gebüsch, dass nach § 30 BNatSchG i. V. m. 
§ 22 SNG als geschütztes Biotop zu bewerten ist. So finden sich in dem Bestand überwiegend 
wärmeliebende Gehölze wie Gewöhnlicher Liguster (Ligustrum vulgare) und Schlehe (Prunus spi-
nosa). Im Unterwuchs findet sich zudem die Hunds-Rose (Rosa canina) und Jungwuchs der Stiel-
Eiche (Quercus robur). 

 

Abbildung 16: wärmeliebendes Gebüsch (1.8.2; GB) (Foto: ARGUS CONCEPT) 

Sonstiges Gebüsch (1.8.3) 

Im Westen liegt am Ende des geschotterten Weges ein Brombeergebüsch und im Südwesten ein 
sehr heterogenes Gehölz. Letztgenanntes besteht vor allem im südlichen Teil vorwiegend aus 
Weiden (Salix spec.) und Gewöhnlicher Hasel (Corylus avellana) zu denen in Richtung Norden wei-
tere Gehölze wie Weißdorne (Crataegus spec.) und Stiel-Eiche (Quercus robur) hinzukommen. 
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Abbildung 17: Sonstiges Gebüsch (1.8.3) (Foto: ARGUS CONCEPT) 

Seggen – und binsenreiche Nasswiese (2.2.9; § 30 BNatSchG i. V. m. § 22 SNG) 

Im Nordwesten endet, der unter der B268 verrohrte Entwässerungsgraben der nördlich dieser 
Bundesstraße verläuft. Das Rohr endet am Rand des Plangebietes, so dass das Wasser mit dem 
Gefälle über die Fläche läuft. Im Bereich des regelmäßigen Wassereinflusses durch diesen Auslauf 
ist eine seggen- und binsenreiche Nasswiese entstanden, die nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 22 SNG 
als geschütztes Biotop eingestuft werden muss. Direkt am Austritt finden sich überwiegend Flat-
ter-Binse (Juncus effusus) und Behaartes Weidenröschen (Epilobium hirsutum). Hinzu kommen 
verschiedene krautige Pflanzen wie Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens) und Pfennig-
Gilbweiderich (Lysimachia nummularia). Neben weiteren Gräsern wie Wolliges Honiggras (Holcus 
lanatus) und Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea) ist die Flatterbinse aber bestandsprägend. 

  

Abbildung 18: Seggen – und binsenreiche Nasswiese (2.2.9; GB) (Foto: ARGUS CONCEPT) 

Wiese frischer Standorte (2.2.14.2; FFH-LRT 6510 C) 

Nördlich und südlich der zuvor beschriebenen Nasswiese liegt eine Wiese frischer Standorte 
(2.2.14.2) die auf Grund ihrer Artzusammensetzung, sowie Struktur und Beeinträchtigung als FFH-
LRT 6510 „Extensive Mähwiesen der planaren bis submontanen Stufe” im Erhaltungszustand C 
eingestuft werden kann. Neben den typischen Vertretern wie Glatthafer (Arrhenatherum elatius) 
und Gewöhnliche Möhre (Daucus carota) die in der gesamten Fläche Vorkommen gibt es auch auf 



GEMEINDE SCHMELZ 
BEGRÜNDUNG AUSLEGUNG 

A R G U S  C O N C E P T  G es e l l s ch a f t  fü r  L eb en s ra u m en tw ic k l u n g  m b H  
  S e i t e  41 

 

 

 

 

Teilbereiche beschränkte Bestände. So kommt der Kleine Wiesenknopf (Sanguisorba minor) nur 
im nördlichen Teilstück vor und Flockenblumen (Centaurea spec.) nur im südlichen. Im Osten liegt 
zudem noch eine ca. 3 m² großer dichter Bestand der Sumpf-Schafgarbe (Achillea ptarmica). 

Zwischen der westlich gelegenen Sackgasse des derzeitigen Gewerbegebietes und dem wärme-
liebenden Gebüsch (1.8.2, GB) liegt ein Streifen einer Wiese frischer Standorte (2.2.14.2) der aber 
auf Grund seiner Artenarmut und Störungsintensität nicht dem FFH-LRT 6510 zugeordnet werden 
kann. 

 

Abbildung 19: Wiese feuchter, wechselfeuchter oder nasser Standorte (2.2.14.2; FFH-LRT 6510 C) (Foto: ARGUS CON-
CEPT) 

Wiese feuchter, wechselfeuchter oder nasser Standorte (2.2.14.3) 

Die Wiese feuchter, wechselfeuchter oder nasser Standorte (2.2.14.3) am Süd- und Südostrand 
des Plangebietes ist durch die Lage am Bachlauf feuchter. Hier überwiegen stärker noch als bei 
der zuvor beschriebenen Wiese die Gräser wie Wolliges Honiggras (Holcus lanatus). Auffällig sind 
auch die Ampferbestände (Rumex spec.) vor allem im Osten der Fläche. Hinzu kommen Störzeiger 
wie Große Brennnessel (Urtica dioica) und Rainfarn (Tanacetum vulgare). 

 

Abbildung 20: Wiese feuchter, wechselfeuchter oder nasser Standorte (2.2.14.3) (Foto: ARGUS CONCEPT) 

Weide feuchter, wechselfeuchter oder nasser Standorte (2.2.15.3) 

Die Weide feuchter, wechselfeuchter oder nasser Standorte (2.2.15.3) liegt am Südwestrand des 
Plangebietes. Neben Nordischer Kuhblume (Artengruppe, Taraxacum officinale agg.) überwiegen 
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hier vor allem die Gräser wie Ausdauernder Lolch (Lolium perenne) und Glatthafer (Arr-
henatherum elatius). 

 

Abbildung 21 Weide feuchter, wechselfeuchter oder nasser Standorte (2.2.15.3) (Foto: ARGUS CONCEPT) 

Acker (Getreide) (2.1) 

Der nördliche Acker mit frischem Aufwuchs einer Getreideeinsaat (2.1) weist keine Begleitflora 
auf. Die blanke Erde zwischen den Trieben ist teilweise stark vernässt. 

 

Abbildung 22: Acker (Getreide) (2.1) (Foto: ARGUS CONCEPT) 

Acker (Grüneinsaat) (2.1) 

Der südliche Acker weist eine Grüneinsaat aus Hirse (Poaceae) und Kreuzblütlern (Brassicaceae) 
auf. Darunter befindet sich als Begleitflora eine relativ artenreiche Mischung mit Relikten einer 
extensiven Mähwiese wie Weißes Labkraut (Gallium album), Gewöhnliche Möhre (Daucus carota) 
und Skabiosen-Flockenblume (Centraurea scabiosa). 
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Abbildung 23:Acker (Grüneinsaat) (2.1) (Foto: ARGUS CONCEPT) 

Grasweg (999) 

Im Plangebiet liegen zwei Graswege, die auf Grund ihrer Deckung und ihrer Artzusammensetzung 
einen Biotopwert von 9 aufweisen. Hier kommen unter anderem Zwerg-Storchschnabel (Gera-
nium pusillum), Vogel-Sternmiere (Stellaria media) und Weiß-Klee (Trifolium repens) vor. 

 

Abbildung 24: Wiesenweg (999) (Foto: ARGUS CONCEPT) 

Teilversiegelte Fläche (3.2) 

Im Westen geht die Franz-Birringer Straße in einen geschotterten Weg ohne Aufwuchs (3.2) über. 
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Abbildung 25: teilversiegelte Fläche (3.2) (Foto: ARGUS CONCEPT) 

 

Schotterrasen (3.3.1) 

Nordwestlich liegt am Rand des Plangebietes und nördlich der Sackgasse zum derzeitig bestehen-
den Gewerbegebiet im Westen jeweils ein Schotterrasen bedingt durch Untergrund und andau-
ernde Störung. 

Benachbarte Biotoptypen 

Das Umfeld des Plangebietes ist im Westen und Norden deutlich durch die Gewerbeflächen ge-
prägt. Auch der angrenzende südliche Hang ist in Form eines Reiterhofes in anthropogener Nut-
zung, hier besteht durch den Blaubach mit seinen Gehölzbeständen aber eine natürliche Grenze. 
Eingerahmt ist das Plangebiet im Westen vom angrenzenden Gewerbe, nördlich durch die B268, 
im Westen schließen sich auch landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen an und südlich verläuft 
der Blaubach. 

6.2.7 Kultur- und Sachgüter 

Land- und Forstwirtschaft 

Eine landwirtschaftliche Nutzung findet im Planungsgebiet statt, die nicht als Weide eingezäunten 
Wiesen werden gemäht. Forstwirtschaftliche Flächen sind nicht betroffen. 

Landschaftsbild und Erholungsnutzung 

Das Landschaftsbild im Plangebiet ist durch die umliegenden Gewerbegebiete aber auch durch 
die im und um das Plangebiet vorhandene landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Die Gehölze im 
Westen und Süden bieten hier Struktur in der Agrarlandschaft. Bedeutende Wander- oder Rad-
wege befinden sich nicht im Plangebiet oder dessen Umfeld. 

Auf Grund der Ortsrandlage an einer der Hauptzufahrten zum Zentrum der Gemeinde Schmelz 
besitzt das Plangebiet daher derzeit keine besondere Bedeutung für eine Freizeit- und Erholungs-
nutzung in diesem Raum. 
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 ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 
(NULLVARIANTE) 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden sich die Biotoptypen innerhalb des Plangebietes in 
ihrer Verteilung und Ausprägung nicht wesentlich verändern. Abhängig vom Mahdregime würden 
die Wiesebereiche in der derzeitigen Form erhalten bleiben. Die Gehölze würden sich der Sukzes-
sion folgend entwickeln. 

 BESCHREIBUNG DER VERMEIDUNGS-, VERMINDERUNGS UND AUSGLEICHSMASSNAH-
MEN 

Ausgehend von der im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Bestandssituation im Plangebiet 
und dem geplanten Vorhaben ist die Realisierung der Planung mit Auswirkungen auf Mensch und 
Umwelt verbunden, die im Folgenden näher erläutert werden. 

6.4.1 Festgesetzte Maßnahmen des Bebauungsplans 

• Beschränkung des Versiegelungsgrades auf das notwendige Maß durch die Festlegung einer 
Grundflächenzahl (GRZ) im Gewerbegebiet von 0,8 

• Beschränkung der Höhenentwicklung der Gebäude durch die Festsetzung einer maximalen 
Gebäudehöhe von 10 m  

• Maßnahmen zum Erhalt und zum Anpflanzen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB: 

o Eingrünung der nicht überbauten Flächen (P1) 

o Stellplatzbegrünung (P2) 

o Entwicklung von Wiesenbereichen (P3) 

o Entwicklung von Feldgehölzen (P4) 

o Entwicklung von Gebüschen (P5) 

o Erhalt und Entwicklung von bestehenden Gehölzen (P6) 

• Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gemäß § 
9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: 

o Ökologische Gestaltung des Regenrückhaltebeckens (M1) 

o Erhalt wärmeliebendes Gebüsch (M2) 

o Erhalt und Entwicklung einer mageren Flachland-Mähwiese (M3) 

o Entwicklung einer seggen- und binsenreichen Nasswiese (M4) 

o Erhalt des Quellbereiches des Blaubaches (M5) 

• Zuordnung von externen Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich gemäß § 9 Abs. 1a BauGB 

 PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES 

Die Auswirkungen des Bebauungsplanes auf die umweltbezogenen Schutzgüter, den Menschen 
sowie die Kultur- und Sachgüter einschließlich ihrer Wechselwirkungen lassen sich wie folgt be-
schreiben: 
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6.5.1 Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Untergrund / Boden 

Der Boden erfüllt im Naturhaushalt mehrere bedeutsame Funktionen. Er ist mit seinen Stoff- und 
Nährstoffkreisläufen wichtiger Bestandteil des Naturhaushaltes des jeweiligen Ökosystems. Be-
züglich des Eintrags von Stoffen in den Boden sind weiterhin die ökologischen Bodenfunktionen 
als Filter, Puffer und Transformator für den Naturhaushalt der Landschaft von hoher Bedeutung. 
Neben der zeitlich verzögernden Speicherung von Wasser übernimmt der Boden die Bindung an-
organischer und organischer Schadstoffe, ebenso den mikrobiellen Um- bzw. Abbau von organi-
schen Schadstoffen. So werden schädliche Stoffe gebunden oder sogar unschädlich gemacht, die 
Auswaschung ins Grundwasser oder die Aufnahme in die Nahrungskette durch Pflanzen wird ge-
mindert. Genauso bedeutsam ist der Boden als Lebens- und Nahrungsraum für pflanzliche und 
tierische Organismen und daher, letztendlich auch für den Menschen, auch Produktionsort von 
Biomasse. 

Als Auswirkungen der Planung sind bei dem vorliegenden Bebauungsplan weniger die zeitlich be-
grenzten Auswirkungen der Bauphase von Belang, sondern vielmehr die langfristig wirksamen 
Auswirkungen infolge der Versiegelung und Bebauung und damit die Festlegung des Grades der 
zulässigen Versiegelung im Plangebiet. In diesem Zusammenhang ist vorrangig die Versiegelung 
von Boden als negative Auswirkung der Planung zu betrachten. Durch Versiegelung von Boden-
oberfläche werden die natürlichen Bodenfunktionen eingeschränkt oder gehen vollständig verlo-
ren, der Boden als Lebensraum und Teil des Naturhaushaltes wird zerstört. Gleichzeitig werden 
Versickerung und der Rückhalt von Niederschlagswasser stark ein-geschränkt, Folge ist unter an-
derem ein beschleunigter Oberflächenabfluss (siehe unten). 

Bei Realisierung des vorliegenden Bebauungsplanes wird sich der Versiegelungsgrad erhöhen. In-
folge der Festsetzungen des Bebauungsplanes ist eine Versiegelung von insgesamt ca. 38.022 m² 
zulässig (ca. 59 % des Plangebietes). Derzeit ist das Plangebiet größtenteils unversiegelt. Es sind 
jedoch vermutlich Vorbelastungen durch die umliegenden Gewerbegebiete vorhanden. 

Durch die Festsetzung der oben genannten Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 a und b 
BauGB, werden aufgrund einer hier nicht zulässigen Versiegelung die Bodenfunktionen auf ca.  
41% des Geltungsbereiches in ihrer aktuellen Ausprägung langfristig gesichert werden. 

Die Auswirkungen auf die Böden im Plangebiet können insgesamt durch die entsprechenden Fest-
setzungen (GRZ, Grünfestsetzungen) auf ein Mindestmaß begrenzt werden, so dass die Auswir-
kungen der vorliegenden Planung auf das Schutzgut Boden als mittel bewertet werden können. 
Erhebliche Auswirkungen auf die Böden gerade vor dem Hintergrund der Vorbelastungen im Plan-
gebiet können allerdings ausgeschlossen werden. 

Oberflächengewässer / Grundwasser 

Durch Versiegelung wird neben dem Boden insbesondere das Schutzgut Wasser in Mitleiden-
schaft gezogen. So kommt es mit zunehmender Versiegelung zur Reduzierung der Versickerungs-
flächen und damit zur Reduzierung der Niederschlagsversickerung an Ort und Stelle. Eine Vermin-
derung der Versickerung kann langfristig zur Verringerung der Grundwasserneubildung und zur 
Absenkung des Grundwasserspiegels führen. Gleichzeitig kommt es zu einer Erhöhung des Ober-
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flächenabflusses, gegebenenfalls führt dies zur Überlastung der Kanalisation. Infolge des Abflie-
ßens über die Kanalisation verkürzt sich gleichzeitig für das Niederschlagswasser die Zeitspanne 
zwischen Niederschlagsereignis und dem Zeitpunkt des Einfließens in den natürlichen Vorfluter, 
so dass bei stärkeren Regenereignissen gegebenenfalls die Gefahr von Überschwemmungen an-
steigt. 

Um die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu reduzieren, muss daher grundsätzlich in erster 
Linie der Versiegelungsgrad des Bodens auf das absolut notwendige Maß beschränkt werden. Nur 
dann ist zusammen mit dem Erhalt der Bodenfunktionen eine ausreichende Versickerung von an-
fallendem Niederschlagswasser und die damit verbundene Grundwasserneubildung gewährleis-
tet. Eine langfristige Absenkung des Grundwasserspiegels wird vermieden. 

Durch Reduzierung des Versiegelungsgrades auf ein baulich notwendiges Maß durch Festsetzung 
der Grundflächenzahl geht eine Reduzierung der Auswirkungen auf den Wasserhaushalt einher. 
Durch diese Reduzierung der Versiegelung kann auf ca.41 % der Fläche des Geltungsbereiches die 
Versickerung von Niederschlagswasser auch zukünftig aufrechterhalten werden. Im Bereich der 
zulässigen Versiegelung, d.h. auf maximal 59 % des Plangebietes, findet keine Oberflächenversi-
ckerung statt. Zudem ist die Anlage eines Regenrückhaltebeckens für die Versickerung von Regen-
wasser im Plangebiet geplant. 

Wie oben beschrieben, wird dem Plangebiet allgemein keine hohe Bedeutung für die Versicke-
rung von Niederschlagswasser und die Grundwasserneubildung zugesprochen, da die Durchläs-
sigkeit des Bodens gering ist und es sich um einen Grundwassergeringleiter handelt. Erhebliche 
Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt im Plangebiet und dessen Umgebung sind daher ins-
gesamt nicht zu erwarten. 

Klima / Lufthygiene 

Infolge der Versiegelung innerhalb des Plangebietes wird es möglicherweise zu einer kleinräumi-
gen, lokal begrenzten Erhöhung der Temperaturmaxima in den bodennahen Luftschichten oder 
zu einer Verringerung der Luftfeuchte (sog. „Hitzeinseleffekt“) kommen, da sich versiegelte Flä-
chen im Vergleich zu unversiegelten Flächen deutlich stärker aufheizen. Insgesamt lassen sich da-
her die Auswirkungen infolge der Bebauung als Anstieg der Erwärmung sowie eine Abnahme der 
Luftaustauschprozesse zusammenfassen. Übergeordnet betrachtet besteht jedoch nur ein klein-
räumiger Temperatureinfluss des geplanten Vorhabens auf die klimaökologische Situation im nä-
heren Umfeld sowie kein direkter Bezug zu Kaltluftabflüssen. Zudem lassen sich durch den Erhalt 
von Grün- und Gehölzflächen diese Auswirkungen abmildern. 

Eine erhebliche Verschlechterung der lufthygienischen Situation infolge einer Zunahme von Ab-
gas- oder Schadstoffimmissionen ist durch Umsetzung der Planung vor dem Hintergrund der Vor-
belastungen infolge der Lage der Fläche inmitten von versiegelten Siedlungs- bzw. Verkehrsflä-
chen nicht gegeben. Durch das Vorhaben wird der Quell- und Zielverkehr im Gebiet nur in einem 
verträglichen Maß gesteigert, sodass keine erhebliche zusätzliche Lärmbelastung zu erwarten ist. 

Der im Plan festgesetzte Erhalt und die Eingrünung des Plangebietes wird sich zumindest in gerin-
gem Maße auf das Funktionsgefüge der Klimafaktoren im Plangebiet und seinem Umfeld klein-
räumig positiv auswirken. Insgesamt übernimmt die Vegetation wichtige kleinklimatische und 
lufthygienische Aufgaben. Durch ihre Verdunstung erhöht sie die Luftfeuchtigkeit, reduziert an 
heißen Tagen die Lufttemperatur, spendet Schatten, filtert Staub und produziert Sauerstoff bei 
gleichzeitiger Fixierung von Kohlendioxid. 
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Insgesamt sind erhebliche Auswirkungen auf das Klima und die Lufthygiene nicht zu erwarten. 

Arten und Biotope 

Hinsichtlich der Auswirkungen durch die vorliegende Planung sind einerseits anlagenbedingte 
Auswirkungen durch die Errichtung des Gewerbegebietes im Geltungsbereich selbst zu betrach-
ten. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Versiegelung von Flächen durch die Anlage von 
Zufahrten, Stellflächen und Gebäuden. Andererseits sind für die Dauer der Bauphase baubedingte 
Beeinträchtigungen in Form von Lärm- und Abgasemissionen zu erwarten. Diese beschränken sich 
auf die Dauer der Bauphase, und während dieser überwiegend auf den Bereich des Plangebietes 
und dessen unmittelbares Umfeld. 

Wie bereits oben erwähnt, sind von den anlagenbedingten Auswirkungen primär die Biotoptypen 
des Plangebietes betroffen. Diese werden infolge der Umsetzung des Bebauungsplanes und der 
damit verbundenen Anlage der Gebäude, Stellplätzen sowie entsprechenden Nebenflächen zu ei-
nem großen Teil überformt und zerstört werden. 

Hierbei handelt es sich um Biotope mit geringer (Acker, Wege), mittlerer (Wiese feuchter Stand-
orte, Sonstiges Gebüsch, Feldgehölz) und hoher Bedeutung für den Naturschutz. Die höherwerti-
gen Biotope sind nach § 30 BNatSchG geschützt (seggen- und binsenreiche Nasswiese) oder wei-
sen den Charakter eines FFH-Lebensraumtyps auf (Wiese frischer Standorte). Das wärmeliebende 
Gebüsch sowie der Ufersaum des Blaubaches werden nicht durch den Eingriff beeinträchtigt. Das 
im Geoportal des Saarlandes verzeichnete geschützte Biotop „Quellbereich des Blaubaches (GB-
6507-07-0093)“ wird nachrichtlich übernommen. 

Mit Hilfe der grünordnerischen Festsetzungen wird allerdings versucht, die Auswirkungen des Ein-
griffs auf die Arten und Biotope im Plangebiet zu minimieren. Insbesondere die grünordnerischen 
Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB zum Erhalt und Entwicklung vorhandener Biotop-
strukturen und auch die Maßnahmen zum Erhalt und zur ergänzenden Pflanzung nach § 9 Abs. 1 
Nr. 25 a und b zielen auf den Erhalt und die Aufwertung der ökologisch wertvollen Bereiche ab, 
die nicht für die Vergrößerung des Gewerbegebietes benötigt werden. 

Zusätzlich sind externe Ausgleichsmaßnahmen geplant, welche dem zum räumlich-funktional Aus-
gleich für die geschützten Biotope des Plangebiets sowie den verloren gehenden FFH-Lebens-
raumtyp dienen. Die Maßnahme M3 zielt darauf ab, den Wiesenbereich im südlichen Plangebiet 
ökologisch aufzuwerten und innerhalb der Grenzen des Plangebietes einen Teil des funktionalen 
Ausgleichs für den FFH-Lebensraumtyp 6510 C als auch für das ökologische Defizit zu erbringen. 
Die Maßnahme M4 dient dem funktionalen Ausgleich der seggen- und binsenreichen Nasswiese. 

6.5.2 Auswirkungen auf besonders und streng geschützte Arten (Artenschutzrechtliche Prü-
fung, Umweltschäden) 

Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung 

Im Zuge der Umsetzung der Vorgaben der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) sowie der Vo-
gelschutz-Richtlinie (V-RL) erfolgte durch Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) vom 12.12.2007 und 29.07.2009 eine Anpassung des deutschen Artenschutzrechtes 
an die europarechtlichen Vorgaben. Diese Umsetzung der Vorgaben der FFH- und der V-RL erfolg-
ten mit den Regelungen der §§ 44 Abs. 1,5,6 und 45 Abs. 7 BNatSchG. Diese Bestimmungen zum 
Artenschutz sind neben dem europäischen Schutzgebietssystem „Natura 2000“ eines der beiden 
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Schutzinstrumente der Europäischen Union zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Europa. Ziel ist 
es, die in der FFH- und V-RL genannten Arten und Lebensräume dauerhaft zu sichern und in einen 
günstigen Erhaltungszustand zu bringen. 

Aus der Anpassung der Artenschutzbestimmungen des BNatSchG ergibt sich die Notwendigkeit 
der Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) unter anderem im Rahmen der Bauleitplanung. 
Im Rahmen der Bauleitplanung ist die ASP notwendig, um zu prüfen, ob für ein festgelegtes Ar-
tenspektrum streng geschützter Arten (europäisch geschützte FFH-Anhang IV-Arten und die eu-
ropäischen Vogelarten) Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgelöst werden. Das zu prü-
fende Artenspektrum planungsrelevanter Arten wird vom Landesamt für Umwelt- und Arbeits-
schutz mit dem „Hinweis zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung (saP)“ (Fassung mit Stand 09/2011) vorgegeben. 

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschütz-
ten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Gemäß 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es außerdem verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten 
Arten und der europäischen Vogelarten erheblich zu stören. Eine erhebliche Störung liegt hier-
nach vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert. Darüber hinaus ist es verboten wild lebenden Tieren der streng geschützten Arten 
nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Weiterhin ist es nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Tieren der besonders 
geschützten Arten zu entfernen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Im Folgenden soll nun unter Betrachtung der zu erwartenden Wirkfaktoren des Vorhabens vor 
dem Hintergrund der Biotopausstattung des Plangebietes und den damit dort zu erwartenden 
Arten eine überschlägige Prüfung potenziell auftretender artenschutzrechtlicher Konflikte durch-
geführt werden. 

Wie in Kapitel 6.2.6 bereits dargelegt, handelt es sich bei dem Plangebiet um eine Mähwiese und 
eine Ackerfläche, die von Gehölzen umgeben sind. Geschützte Biotope sind in Form einer seggen- 
und binsenreichen Nasswiese sowie eines wärmeliebenden Gebüsches vorhanden. Ein Eingriff er-
folgt hier lediglich in die Wiesen- und Ackerbereiche sowie in einen sehr kleinen Teil des nord-
westlich befindlichen Feldgehölzes.  

Diese Biotoptypen sind meist unterdurchschnittlich ausgebildet und bieten nur wenig strukturrei-
che Lebensräume, mit Ausnahme der Nasswiese. Nach Prüfung der Arten- und Biotopschutzdaten 
des Saarlandes ergeben sich zunächst keine Hinweise auf das Vorkommen streng geschützter Ar-
ten im Plangebiet selbst und dessen näheren Umfeld. 

Als Wirkfaktoren des Vorhabens sind für die Biotoptypen des Plangebietes sowie die dort vorkom-
menden bzw. das Plangebiet als Jagdrevier oder Futterrevier nutzenden Arten der Fauna in erster 
Linie ein Teilverlust von Biotopstrukturen und Überbauung der Fläche zu nennen. Somit geht der 
Großteil der Lebensräume des Plangebiets infolge der Umsetzung des Bebauungsplanes langfris-
tig vollständig verloren. Dennoch bleiben nach Realisierung der Planung die Gehölze weiterhin 
bestehen und werden um weitere Anpflanzungen ergänzt, die auch zukünftig eine Lebensraum-
funktion für viele Arten erfüllen können. 

Im Sinne einer Relevanzprüfung werden die in den „Hinweisen zur Aufstellung der naturschutz-
fachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)“ genannten Arten näher 
im Hinblick auf ihre saP-Relevanz beschrieben. 
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Säugetiere 

Bei den Säugetieren werden in o.g. Papier neben den Fledermäusen mit dem Biber (Castor fiber), 
der Haselmaus (Muscardinus avellanarius), dem Luchs (Lynx lynx) und der Wildkatze (Felis sylves-
tris) vier streng geschützte Arten als weitere artenschutzrechtlich relevante Arten genannt. 

Aufgrund der Biotopausstattung des Plangebietes kann ein Vorkommen des Biber (Castor fiber) 
im Plangebiet sicher ausgeschlossen werden. Die Art ist deshalb artenschutzrechtlich nicht rele-
vant. Eine weitere Betrachtung kann daher entfallen. 

Die Haselmaus (Muscardinus avellanarius), die grundsätzlich strukturreiche Laubwälder mit einer 
entsprechend ausgebildeten Strauchschicht als Lebensraum bevorzugt, findet im Geltungsbereich 
ebenfalls keine geeigneten Habitatbedingungen. Ein Vorkommen der Art kann sicher ausgeschlos-
sen werden, ist hier damit nicht artenschutzrechtlich relevant. 

Nach dem Artenschutzprogramm Wildkatze 2007 liegt das Plangebiet nicht innerhalb der besie-
delten Räume der Wildkatze (Felis sylvestris), sondern lediglich angrenzend an die Randzone. Sie 
ist aufgrund ihrer Lebensraumansprüche auf der Fläche auch nicht zu erwarten. Da darüber hin-
aus vorhabenbedingt keine für die Wildkatze interessanten Leitstrukturen, Ruhe oder Fortpflan-
zungsstätten beansprucht werden, kann eine Betroffenheit ebenfalls ausgeschlossen werden. 
Waldflächen befinden sich in ausreichender Entfernung. 

Das gleiche trifft für den Luchs (Lynx lynx) zu, der als Wald bewohnende Art im Plangebiet keine 
geeigneten Habitate vorfindet. Deshalb kann auch für diese streng geschützte Art eine vorhaben-
bedingte Betroffenheit ausgeschlossen werden. Eine artenschutzrechtliche Betrachtung entfällt 
daher. 

Fledermausfauna 

Im Zuge der Bestandsaufnahmen konnten im Plangebiet keine Hinweise auf Fledermausquartiere 
festgestellt werden. Alte, wertgebende Laubgehölze, d.h. Höhlenbäume, fehlen, ebenso als Quar-
tierstandort geeignete Schuppen, Höhlen und Stollen. Weiterhin liegt das Plangebiet in einem 
durch die angrenzende Verkehrsstraße störungsintensiven Umfeld, das hinsichtlich der Bio-
topausstattung für die meisten Arten der Fledermausfauna keine geeigneten Habitate bietet. In-
sofern sind im Großteil des Plangebietes und dessen Umfeld lediglich wenig störungsempfindliche 
und vor allem Siedlungsstrukturen nutzende Arten dieser Tiergruppe zu erwarten, welche Bäume 
bewohnen, jedoch besiedeln diese vorrangig Wälder. Das Plangebiet kann vermutlich lediglich als 
Jagdgebiet für im Saarland häufig auftretende Arten (Zwergfledermaus, Braunes Langohr, Breit-
flügelfledermaus) genutzt werden, jedoch sind im weiteren Umfeld ähnliche bzw. hochwertigere 
Strukturen in Form von Wiesenflächen und Gehölzen vorhanden, welche ebenfalls weniger ge-
stört sind und auf welche ausgewichen werden kann. Somit können Verbotstatbestände nach § 
44 BNatSchG mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. 

Avifauna 

Betrachtungsrelevant für die ASP sind grundsätzlich alle europäischen Vogelarten, wobei für das 
Saarland die hier regelmäßig vorkommenden Brut- und Rastvögel zu betrachten sind. Von diesen 
teils besonders, teils streng geschützten Arten der Avifauna sind innerhalb des Plangebietes keine 
an besondere Habitatstrukturen gebundenen Arten zu erwarten. Vielmehr ist aufgrund der Habi-
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tatausstattung, der Lage am Rand eines Gewerbegebietes sowie der angrenzenden Verkehrs-
straße mit einer Avizönose aus weitverbreitenden ubiquitären ungefährdeten Arten der Siedlun-
gen zu rechnen. Weiterhin ist das Plangebiet nicht als Rastgebiet geeignet. Die Gehölzflächen 
könnten als Brutplatz genutzt werden, jedoch wurden keine Horste oder Nester innerhalb der 
Gehölzbiotope gefunden. Eine Betroffenheit der innerhalb der Gehölzstrukturen vorkommenden 
Arten der Avifauna kann durch die Einhaltung der in den Hinweisen genannten Rodungszeiten 
ausgeschlossen werden. Gleichzeitig sind im Umfeld höherwertige Lebensräume als Ausweichha-
bitat vorhanden, so dass es zu keinem Verlust von Lebensstätte kommt. Zudem bleiben Großteile 
dieser Gehölze bestehen. 

Insgesamt können unter Berücksichtigung entsprechender Hinweise zum Rodungszeitpunkt Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Herpetofauna 

Im Saarland werden in o.g. Papier des LUA drei Reptilienarten (Mauereidechse, Schlingnatter und 
Zauneidechse) sowie acht Amphibienarten (Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke, Kammmolch, 
Kleiner Wasserfrosch, Kreuzkröte, Laubfrosch, Springfrosch und Wechselkröte) als artenschutz-
rechtlich relevante Arten genannt. 

In den folgenden Tabellen sind die Habitatansprüche der im Rahmen des § 44 BNatSchG für das 
Saarland relevanten Arten der Herpetofauna angeführt. 

Tabelle 1: Habitatansprüche der § 44 BNatSchG-relevanten Amphibienarten 

Artname Habitate 

Geburtshelferkröte Abgrabungen, Bergbaugebiete, Gewässernähe 

Gelbbauchunke Abgrabungen, Gewässernähe, Wald 

Kreuzkröte Abgrabungen, Sandgebiete, vegetationsarme Bereiche 

Springfrosch Wald, Feuchtgrünland 

Das Plangebiet selbst bietet aufgrund seiner Biotopausstattung keine geeigneten Habitatstruktu-
ren für Amphibien. Ein Vorkommen der genannten Arten im angrenzenden Bach kann aufgrund 
der Verbreitungskarten der Delattinia1 ebenfalls ausgeschlossen werden, so dass Verbotstatbe-
stände nach § 44 BNatSchG nicht zu erwarten sind. 

 

1 https://www.delattinia.de/Verbreitungskarten/Amphibien zuletzt abgefragt: 17.01.23 

https://www.delattinia.de/Verbreitungskarten/Amphibien
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Tabelle 2: Habitatansprüche der § 44 BNatSchG-relevanten Reptilienarten 

Artname Habitate 

Mauereidechse Blockhalden und Felsen aus Taunusquarzit im Nordwestsaarland, entlang von 
Bahndämmen, Mauern, vegetationsarmen Flächen und Abgrabungen 

Zauneidechse Felsen und Blockhalden, Mauern, Halbtrockenrasen und Abgrabungen 

Schlingnatter Halbtrockenrasen, Hecken, Gebüsche, Waldrand, Abgrabungen 

Auch für Reptilien bietet das Plangebiet somit keine geeignete Habitatstrukturen. Somit können 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

Libellen 

In o.g. Papier des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz werden drei Libellenarten als ar-
tenschutzrechtlich relevant eingestuft. Dabei handelt es sich mit der Zierlichen Moosjungfer (Leu-
corrhinia caudalis), der Grünen Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) und der Helm-Azurjungfer 
(Coenagrion mercuriale) ausnahmslos um Arten, die eng an stehende und fließende Gewässer 
wie Teiche, Weiher Quellen, Bäche und Wiesengräben gebunden sind. 

Tabelle 3: Habitatansprüche der § 44 BNatSchG-relevanten Arten der Libellenfauna 

Artname Habitate 

Zierliche Moosjungfer Teiche, Weiher 

Grüne Flussjungfer Bäche, Gräben, Flüsse 

Helm-Azurjungfer Bäche, Gräben, Flüsse und Quellen 

Ein Vorkommen wassergebundener streng geschützter Arten der Libellen ist aufgrund der Bio-
topausstattung im Plangebiet nicht zu erwarten. Innerhalb des Plangebietes fehlen geeignete Ha-
bitate, potenzielle angrenzende Vorkommen im Blaubach werden nicht tangiert, da die umliegen-
den Gehölze erhalten bleiben. Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG sind daher nicht zu er-
warten. 

Tag- und Nachtfalter 

Neben den sechs Tagfalterarten Thymian-Ameisenbläuling (Maculinea arion), Dunkler Wiesen-
knopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithos), Großer Feuerfalter (Lycaena dispar), Brombeer-
Perlmuttfalter (Brenthis daphne), Spätsommer-Würfelfalter (Pyrgus crisii) und Zweibrütiger Wür-
felfalter (Pyrgus amoricanus), werden neun Nachfalterarten wie Augsburger Bär (Pericallia mat-
ronula), Espen-Frühlingsspanner (Epirranthis diversata), Felshalden-Flechtenbärchen (Setina 
roscida), Gamander-Kleinbärchen (Nola subchlamydula), Genetzter Dostspanner (Scopula tessel-
laria), Mauer-Flechtbär (Paidia rica), Schwarzer Bär (Arctia villica), Totholz-Flechtenspanner (Te-
phronia sepiaria) und dem Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) als artenschutzrecht-
lich relevant betrachtet. 
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Tabelle 4: Habitatansprüche der § 44 BNatSchG-relevanten Arten der Tag- und Nachtfalter 

Artname Habitate 

Thymian-Ameisenbläuling Halbtrockenrasen, Mauern, warme Säume 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling Feucht- und Nassgrünland 

Großer Feuerfalter Feucht- und Nassgrünland und deren Brachen, ruderale 
Staudenfluren 

Brombeer-Perlmuttfalter Waldrand und Waldlichtungen 

Spätsommer-Würfelfalter Halbtrockenrasen, Felsen, Blockhalden 

Zweibrütiger Würfelfalter Halbtrockenrasen 

Nachtkerzenschwärmer Feucht- und Nassbrachen, ruderale Staudenfluren, Ufer-
Staudenfluren, Waldlichtungen 

Augsburger Bär Halbtrockenrasen, Waldrand und –lichtungen, warme 
Säume 

Espen-Frühlingsspanner Wald 

Felshalden-Flechtenbärchen Halbtrockenrasen, Felsen, Blockhalden 

Gamander-Kleinbärchen Halbtrockenrasen, warme Säume 

Genetzter Dostspanner Halbtrockenrasen, Mauern, warme Säume 

Mauer-Flechtbär Felsen, Blockhalden, Mauern 

Schwarzer Bär Halbtrockenrasen, Waldrand und –lichtungen 

Totholz-Flechtenspanner Wald  

Für die genannten Tag- und Nachfalterarten können der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
(Maculinea nausithos) sowie der Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) potenziell im 
Plangebiet vorkommen. Der Dunkle Ameisenbläuling kommt im Saarland lediglich im Osten vor, 
weshalb ein Vorkommen im Plangebiet ausgeschlossen werden kann. Der Nachtkerzenschwärmer 
wurde lediglich in der weiteren Umgebung festgestellt2, weshalb ein Vorkommen nicht erwartet 
wird. Eine Betroffenheit nach § 44 BNatschG entsteht daher nicht. 

Käfer 

In Tabelle C der o.g. Unterlage des LUA sind vier Käferarten genannt, die als streng geschützte 
Arten artenschutzrechtlich relevant sind. Es handelt sich dabei um den Großen Goldkäfer (Pro-
taetia aeruginosa), den Kurzschröter (Aesalus scarabaeoides), den Mattschwarzen Maiwurmkäfer 

 

2 https://www.delattinia.de/Verbreitungskarten/Schmetterlinge zuletzt abgefragt: 17.01.23 

https://www.delattinia.de/Verbreitungskarten/Schmetterlinge
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(Meloe rugosus) sowie um den Veränderlichen Edelscharrkäfer (Gnorimus variabilis). Mit Aus-
nahme des in blumenreichen Magerwiesen vorkommenden Maiwurmkäfers sind die drei anderen 
Käferarten typische Vertreter älterer Laubwälder. Da vorhabenbedingt nicht in ältere Laubwälder 
eingegriffen wird und sich das Plangebiet nicht innerhalb des Pfälzisch-Saarländischen Muschel-
kalkgebietes befindet, können vorhabenbedingte Auswirkungen auf die o.g. vier Käferarten aus-
geschlossen werden.  

Tabelle 5: Habitatansprüche der § 44 BNatSchG-relevanten Käferarten 

Artname Habitate 

Großer Goldkäfer 

Ältere Laubwälder  Kurzschröter 

Veränderlicher Edelscharrkäfer 

Mattschwarzer Maiwurmkäfer Blumenreiche Magerwiesen im Bereich der Saarländisch-pfäl-
zischen Muschelkalkplatte 

Fazit: 

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüg-
lich der gemäß der Liste des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz untersuchten, gemein-
schaftsrechtlich geschützten Arten wurden im Rahmen der Artenschutzprüfung ermittelt und dar-
gestellt. Die Prüfung kommt unter Berücksichtigung der getroffenen Vermeidungs– und Aus-
gleichsmaßnahmen durch Hinweise und Festsetzungen des Bebauungsplanes zu dem Ergebnis, 
dass für alle genannten und untersuchten Arten das Eintreten der Verbotstatbestände des 
§ 44 BNatSchG nicht zu erwarten ist. 

Umweltschäden 

§ 19 BNatSchG regelt die Haftung für Schäden durch nachteilige Auswirkungen auf Tier- und Pflan-
zenarten (nach den Anhängen II und IV der FFH-RL und nach Art. 4 Abs. 2 und Anhang I der Vogel-
schutzrichtlinie) und Lebensräume (Lebensräume der vorgenannten Arten, Lebensräume nach 
Anhang I der FFH-RL sowie Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Anhang IV-Arten der FFH-RL), die 
nach EU-Recht geschützt sind, und zwar innerhalb und außerhalb von FFH- und Vogelschutzgebie-
ten. 

Die Verantwortlichen (Bauherren, Betreiber) werden nur dann von der Haftung für Schäden frei-
gestellt, wenn die Auswirkungen des Vorhabens auf die geschützten Arten und Lebensräume er-
mittelt und die erforderlichen Maßnahmen zur Verminderung und zum Ausgleich verbindlich fest-
gesetzt werden. Notwendige funktionale Ausgleichs- und Kohärenzmaßnahmen sind zwingend 
durchzuführen und lassen keine Abwägung zu. 

Erhebliche Schäden an oben genannten Lebensräumen liegen durch die Planung vor - sofern sie 
nicht ausgeglichen werden können - da durch das Planvorhaben Lebensraumtypen nach Anhang 
I der FFH-Richtlinie (FFH-LRT) überplant werden (10.528 m²). Es handelt sich hierbei um den Le-
bensraumtyp „Magere Flachland-Mähwiese“ 6510 nach Anhang I der FFH-Richtlinie mit dem Er-
haltungszustand C.  
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Um erhebliche Schäden im Sinne des Umweltschadensgesetzes zu verhindern, müssen die in An-
spruch genommene Wiesenflächen räumlich-funktional ausgeglichen werden. Ausgleichsmaß-
nahmen sollten dafür so beschaffen sein, dass im betroffenen Landschaftsraum ein Zustand her-
beigeführt wird, der den früheren Zustand in der gleichen Art und mit der gleichen Wirkung fort-
führt. Dieser Ausgleich muss nicht am Ort des Eingriffs erfolgen, schränkt den Raum aber insofern 
ein, als vorausgesetzt wird, dass die Maßnahme sich dort, wo die mit dem Vorhaben verbundenen 
Beeinträchtigungen auftreten, noch auswirken. Sprich, zwischen Ausgleichsfläche und dem Ein-
griffsort muss ein funktionaler Zusammenhang bestehen. Darüber hinaus kommen für den Aus-
gleich nur Flächen in Betracht, die aufwertungsbedürftig und -fähig sind (vgl. BVerwG. Urteil vom 
23. August 1996 - 4 A 29/95).   

Der Verlust von Biotopen muss - da im Gebiet selbst kein Ausgleich möglich ist - gem. §1a Abs. 3 
BauGB an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs ausgeglichen werden. Da es sich bei der Wiese 
um den Lebensraumtyp 6510 „Magere Flachland-Mähwiese“ nach Anhang I der FFH-Richtlinie 
handelt, muss der Ausgleich zudem räumlich-funktional erfolgen, um einen Umweltschaden gem. 
§ 19 BNatSchG im Sinne des Umweltschadengesetzes zu verhindern. 

6.5.3 Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

Die Aufstellung des Bebauungsplans bereitet im Planungsgebiet die Erweiterung von Gewerbeflä-
chen vor. Baubedingte Lärmimmissionen sind lediglich temporär zu erwarten und werden somit 
als nicht erheblich eingestuft. Im Umfeld befindet sich darüber hinaus keine Wohnnutzung auf die 
das Vorhaben Auswirkungen hat. 

6.5.4 Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter 

Landwirtschaft / Forstwirtschaft 

Aufgrund der fehlenden Betroffenheit forstwirtschaftlicher Nutzungen sind durch Umsetzung des 
Vorhabens keine dahingehenden Auswirkungen gegeben. 

Innerhalb des Plangebietes finden sich Flächen, die landwirtschaftlich als Getreideacker genutzt 
werden sowie Ackerflächen mit Grüneinsaat. Die Flächen befinden sich nicht in einem Vorrangge-
biet für die Landwirtschaft. 

Auch wenn die Beanspruchung dieser Flächen aus landwirtschaftlicher Sicht bedauerlich ist, sieht 
die Gemeinde Schmelz im Zuge der Abwägung keine andere Möglichkeit auf gemeindeeigenen 
Flächen weitere Möglichkeiten für die Ausweisung von ebenfalls stark nachgefragten Gewerbe-
flächen im vorliegenden Umfang zu schaffen. Da der Bereich des Plangebietes bereits hervorra-
gend an eine gewerbliche Infrastruktur angebunden ist und auch im Flächennutzungsplan ent-
sprechend als geplante gewerbliche Baufläche sowie innerhalb landesplanerisch festgelegten Vor-
ranggebietes für Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen (VG) liegt, hält die Gemeinde Schmelz 
an Ihrer Planung fest. 

Zudem findet sich in der Umgebung des Plangebietes ein weiträumiges Netz an Flächen, die wei-
terhin landwirtschaftlich nutzbar sind (siehe Luftbild) 
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Abbildung 26: Luftbild Plangebiet und Umgebung (Kartengrundlage: Geoportal Saar) 

Bei den Wiesen findet im Plangebiet eine landwirtschaftliche Mähnutzung statt. Die Wiesenflä-
chen wurden im Geoportal des Saarlandes im Rahmen der Biotopkartierung für das Saarland nicht 
erfasst. Bei einer Ortsbegehung konnte allerdings festgestellt werden, dass größere Bereiche auf-
grund des Vorkommens der typischen Kenn- und Trennarten dem FFH-Lebensraumtyps 6510 
„Magere Flachland-Mähwiesen“ zuzuordnen sind. Diese waren also somit bereits extensiv zu be-
wirtschaften. 

Wie im Umweltbericht bereits aufgeführt konnten darüber hinaus ebenfalls mehrere geschützte 
Biotope innerhalb des Plangebietes festgestellt werden. Diese werden größtenteils erhalten (wär-
meliebendes Gebüsch und Quellbereich des Blaubaches). Für die Beanspruchung der seggen- und 
binsenreichen Nasswiese sowie des FFH-Lebensraumtyps 6510 wird ein funktionaler Ausgleich 
geschaffen. 

Für die Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen werden Wiesenflächen innerhalb des Plangebie-
tes sowie externe gemeindeeigene Flächen genutzt. 

Durch die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes (siehe Kapitel 5.7.2) 
kann auch der Quellbereich des Blaubaches zusätzlich geschützt werden. Diese Schutzmaßnahme 
wurde auch bereits bei der Biotop Kartierung des Saarlandes vorgeschlagen: „Oberhalb gelegenen 
Acker in Grünland umwandeln!“ (Geoportal Saar, Naturschutzdaten geschützte Biotope). 

Bei den externen Flächen handelt es sich bereits überwiegend ebenfalls um Wiesen frischer 
Standorte (Ausgleichfläche 1 & 2 zusammen ca. 5416 m2). Hier findet lediglich eine Mähnutzung 
und im Fall der Ausgleichsfläche 2 eine Freizeitnutzung statt. Somit werden dort keine intensiv-
landwirtschaftlich genutzte Flächen in Anspruch genommen. 

Darüber hinaus werden 1.017 m² an Ackerfläche auf Ausgleichsfläche 3 beansprucht die im der-
zeitigen Zustand starke Erosionsschäden in Folge der Hanglage und derzeitigen Bewirtschaftung 
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aufweisen. Die derzeit offensichtliche Verfrachtung von Erosionsmaterial nach Süden und Südos-
ten bis in den Kanal an der Piesbacher Straße kann somit durch hangparallele Anlage gehemmt 
und der Grund besser in der Fläche gehalten werden. Zudem ist durch Entwicklung als Wiese mit 
Streuobst weiterhin eine extensive landwirtschaftliche Nutzung möglich. Das kleinere Teilstück 
der durch die Anlage geteilten Fläche umfasst immer noch ca. 5.200 m2 durchgängige Ackerfläche. 

Insgesamt ist aus Sicht der Gemeinde Schmelz eine erhebliche Beeinträchtigung der landwirt-
schaftlichen Belange durch die vorliegende Planung und der vorliegenden Ausgleichsmaßnahmen 
nicht zu befürchten. 

Landschaftsbild / Erholungsnutzung 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind in geringem Maße zu erwarten. Das Plangebiet weist 
bereits eine Vorbelastung durch die angrenzenden Gewerbegebiete auf, aufwertende Elemente 
wie die vorhandenen Gehölze bleiben zum Großteil erhalten, sodass eine Abgrenzung des Gewer-
bes zur umliegenden Agrarlandschaft gewährleistet wird. Eine Erholungsnutzung besteht im Plan-
gebiet nicht, da keine Wander- oder Radwege kreuzen und eine stark befahrene Straße angrenzt. 
Somit lassen sich Auswirkungen durch bereits erwähnte Festsetzungen auf ein Mindestmaß redu-
zieren. 

6.5.5 Wechselwirkungen unter Beachtung der Auswirkungen und Minderungsmaßnahmen 

Wechselwirkungen zwischen den Auswirkungen des Vorhabens und den betroffenen Schutz- und 
Sachgütern, welche über die bereits betrachteten Auswirkungen hinausgehen, sind durch die Pla-
nung nicht zu erwarten. 

 EINGRIFFS-AUSGLEICHSBILANZIERUNG 

Die Realisierung der Planung stellt gem. § 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) einen Eingriff 
in Natur und Landschaft dar, welcher auszugleichen ist. Nach § 15 BNatSchG sind vermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchti-
gungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Aus-
gleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Als ausgeglichen gilt ein Eingriff, wenn 
und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederher-
gestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. 
Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Natur-
haushaltes in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Land-
schaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist. 

Eine Minderung ("teilweise Vermeidung“) der negativen Auswirkungen auf Boden- und Wasser-
haushalt kann durch die Beschränkung des Versiegelungsgrades auf das notwendige Maß (GRZ 
von 0,8) erreicht werden. Darüber hinaus werden ca. 26.338 m² der Flächen für Maßnahmen zum 
Anpflanzen und zum Erhalt sowie zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft offengehalten. Dies entspricht ca. 41 % der Gesamtfläche.  

Die Realisierung der Planung ist mit einer deutlichen Erhöhung des Versiegelungsgrades verbun-
den, was Beeinträchtigungen des Boden- und Wasserhaushaltes nach sich zieht. Gleichzeitig wer-
den Offenlandflächen als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zerstört. 

Zur Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft wird eine rechnerische Bilanzierung gemäß 
dem Leitfaden Eingriffsbewertung des Ministeriums für Umwelt vorgenommen.  Die Bewertung 
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des Bestandes erfolgt aufgrund der aktuellen Biotopausstattung (Bewertungsblock A, Bewer-
tungsblock B, Bewertung Ist-Zustand). Die Bewertung des Planzustandes erfolgt anhand der zu 
erwartenden Biotopausstattung nach der Umsetzung des Vorhabens. 

6.6.1 Bilanzierungstabellen (Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung) Geltungsbereich Bebauungs-
plan 

Tabelle 6: Bewertungsblock A Geltungsbereich Bebauungsplan 
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Tabelle 7: Bewertungsblock B Geltungsbereich Bebauungsplan 
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Tabelle 8: IST-Zustand Geltungsbereich Bebauungsplan 
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Tabelle 9: Planzustand Geltungsbereich Bebauungsplan 

 

Auf diese Weise ergibt sich für den Bebauungsplan ein ökologischer Wert von 587.896 Ökopunk-
ten (Bestand). Dem gegenüber steht ein ökologischer Wert von 337.991 Ökopunkten im Pla-
nungszustand (siehe oben). Es ergibt sich hieraus ein Defizit von 249.905 Ökopunkten. Damit 
kann innerhalb des Geltungsbereiches keine vollständige Kompensation des Eingriffs erreicht wer-
den. 

Das geschützte Biotop nach § 30 BNatSchG seggen- und binsenreiche Nasswiese (1.268 m2) kann 
vollumfänglich im Plangebiet auf einer Fläche von 1.300 m2 (M4) ausgeglichen werden. Zum räum-
lichfunktionalen Ausgleich des FFH-Lebensraumtyps nach Anhang I der FFH-Richtlinie (hier: LRT 
6510 Magere Flachland-Mähwiese, Erhaltungszustand C, 10.543 m²) werden zudem externe Aus-
gleichsmaßnahmen erforderlich, da nur ein Teil des Ausgleichs (4.809 m²) innerhalb des Plange-
bietes durch die Maßnahme M3 erbracht wird. Somit müssen extern weitere 5.734 m² räumlich-
funktionaler Ausgleich erbracht werden der multifunktional auch für den ökologischen Ausgleich 
des durch den Bebauungsplan verursachten Defizites angerechnet werden kann. 
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6.6.2 Bilanzierungstabellen (Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung) externe Ausgleichsflächen 

Zum räumlich-funktionalen Ausgleich des nicht im Plangebiet vollumfänglich kompensierbaren 
FFH-LRT 6510 im Erhaltungszustand C dienen die im Folgenden dargestellten Ausgleichsflächen. 
Die ökologischen Wertpunkte werden wie oben beschrieben multifunktional auch für den ökolo-
gischen Ausgleich des durch den Bebauungsplan verursachten Defizites angerechnet. 

Ausgleichsfläche 1 (1.875 m2) 

Teile der Parzelle 609/1 in Flur 13 der Gemarkung Bettingen. 

Tabelle 10: Bewertungsblock A -Ausgleichsfläche 1 

 

Tabelle 11: Bewertungsblock B - Ausgleichsfläche 1 

 

Tabelle 12: IST-Zustand - Ausgleichsfläche 1 

 

 

Lfd. 

Nr.

Biotop-

wert

ZTW

A

Klartext Nr. I II IV V VI

Vögel Tagfalte

r

1 Wiese frischer Standorte 2.2.14.

2

21 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6

Erfassungseinheit Bewertungsblock A

III

Ausprägung der 

Tierwelt

Ausprägung 

der 

Vegetation

"Rote 

Liste"- 

Arten 

Pflanzen

"Rote 

Liste"- 

Arten 

Tiere

Schichten-

struktur

Maturität

Lfd. 

Nr.

Biotop-

wert

ZTW

B
Klartext Nr. I III IV

1

Verkehr

2

Land-

wirtsch

aft

3

Gewerbe- 

u. 

Industrie

Auswirkung 

von Freizeit 

und 

Erholung

Häufigkeit 

im 

Naturrau

m

1

Boden

2

Oberflä-

chen-

wasser

3

Grund-

wasser

1 Wiese frischer Standorte 2.2.14.2 21 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4

Belastung von außen Bedeutung für 

Naturgüter

Erfassungseinheit Bewertungsblock B

II V
N-Zahl 

nach 

Ellenberg

Lfd. 

Nr.

Biotop-

wert

Bioto

p-wert

Flächen-

wert

Ökologische

r Wert

Bewertungs-

faktor

Ökologische

r Wert 

Klartext Nr. BW ZTW 

A

ZTW 

B

ZW IST-

Wert

FW ÖW BF ÖW

1 Wiese frischer 

Standorte

2.2.14.

2

21 0,6 0,4 1 12,6 1.875 23.625 23.625

∑ 1.875 23.625 23.625

Zustands (-teil) 

wert

Erfassungseinheit
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Tabelle 13: Planzustand - Ausgleichsfläche 1 

 

Auf diese Weise ergibt sich für die Ausgleichsfläche 1 ein ökologischer Wert von 23.625 Ökopunk-
ten (Bestand). Dem gegenüber steht ein ökologischer Wert von 39.375 Ökopunkten im Planungs-
zustand (siehe oben). Es ergibt sich hieraus ein Gewinn von 15.750 Ökopunkten. 

Ausgleichsfläche 2 (3.541 m2) 

Teile der Parzelle 334/1 in Flur 13 der Gemarkung Hüttersdorf. 

Tabelle 14: Bewertungsblock A -Ausgleichsfläche 2 

 

Tabelle 15: Bewertungsblock B - Ausgleichsfläche 2 

 

 

Klartext Nr. Planung

Fläche 

qm

Planungs-

wert

Ökol. 

Wert

ÖW

Planung

Bewertungs-

faktor

BF

Ökol. 

Wert

ÖW

(gesamt)

1 Fläche zur Entwicklung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: 

magere Flachland Mähwiese 6510 

Erhaltungszustand C

2.2.14.

2

1.875 21 39.375 39.375

∑ 1.875 39.375 39.375

Lfd. 

Nr.

Erfassungseinheit Planungszustand
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Tabelle 16: IST-Zustand - Ausgleichsfläche 2 

 

Tabelle 17: Planzustand - Ausgleichsfläche 2 

 

Auf diese Weise ergibt sich für die Ausgleichsfläche 2 ein ökologischer Wert von 44.239 Ökopunk-
ten (Bestand). Dem gegenüber steht ein ökologischer Wert von 74.361 Ökopunkten im Planungs-
zustand (siehe oben). Es ergibt sich hieraus ein Gewinn von 30.122 Ökopunkten. 

Ausgleichsfläche 3 (1.017 m2) 

Teile der Parzelle 34 in Flur 19 der Gemarkung Hüttersdorf. 

Tabelle 18: Bewertungsblock A -Ausgleichsfläche 3 

 

Tabelle 19: Bewertungsblock B - Ausgleichsfläche 3 

 

Lfd. 

Nr.

Bioto

p-wert

Biotop-

wert

Flächen-

wert

Ökologische

r Wert

Bewertungs-

faktor

Ökologische

r Wert 

Klartext Nr. BW ZTW 

A

ZTW 

B

Z

W

IST-

Wert

FW ÖW BF ÖW

1 Wiese frischer 

Standorte

2.2.14.2 21 0,6 0,4 1 12,6 3.511 44.239 44.239

2 vollversiegelte Fläche 3.1 0 0 0 0 0 30 0 0

∑ 3.541 44.239 44.239

Zustands (-teil) 

wert

Erfassungseinheit

Klartext Nr. Planung

Fläche 

qm

Planung

s-wert

Ökol. 

Wert

ÖW

Planung

Bewertungs-

faktor

BF

Ökol. 

Wert

ÖW

(gesamt)

1 Fläche zur Entwicklung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: 

magere Flachland Mähwiese 6510 Erhaltungszustand 

C

2.2.14.

2

3.541 21 74.361 74.361

∑ 3.541 74.361 74.361

Lfd. 

Nr.

Erfassungseinheit Planungszustand

Lfd. 

Nr.

Biotop-

wert

ZTW

A

Klartext Nr. I II IV V VI

Vögel Tagfalte

r

1 Acker (Getreide) 2.1 16 0,6 0,4 0,2 0,2 0,4

Erfassungseinheit Bewertungsblock A

III

Ausprägung der 

Tierwelt

Ausprägung 

der 

Vegetation

"Rote 

Liste"- 

Arten 

Pflanzen

"Rote 

Liste"- 

Arten 

Tiere

Schichte

n-

struktur

Maturitä

t
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Tabelle 20: IST-Zustand - Ausgleichsfläche 3 

 

Tabelle 21: Planzustand - Ausgleichsfläche 3 

 

Auf diese Weise ergibt sich für die Ausgleichsfläche 3 ein ökologischer Wert von 8.135 Ökopunk-
ten (Bestand). Dem gegenüber steht ein ökologischer Wert von 20.338 Ökopunkten im Planungs-
zustand (siehe oben). Es ergibt sich hieraus ein Gewinn von 12.203 Ökopunkten. 

6.6.3 Abschließende Bilanz des Plangebietes und der Ausgleichsflächen nach ökologischen 
Wertpunkten und Flächenausgleich 

Der Bedarf an räumlich-funktionalem Ausgleich des geschützten Biotopes seggen- und binsenrei-
che Nasswiese (1.268 m2) wird vollumfänglich auf 1.300 m2 im Plangebiet geleistet. 

Der Bedarf an räumlich-funktionalem Ausgleich des FFH-LRT 6510 (10.543 m²) wird vollumfänglich 
auf folgenden Flächen geleitet: 4.809 m² im Plangebiet, 1.875 m2 auf Ausgleichsfläche 1, 3.541 m2 
auf Ausgleichsfläche 2 und 1.017 m2 auf Ausgleichsfläche 3. Somit ist der Bedarf von 10.543 m² in 
Bezug auf die Fläche mit 6.433 m2 sogar um 699 m2 überschritten. Die dort anfallenden ökologi-
schen Wertpunkte dienen der Kompensation des durch die Planung entstehenden ökologischen 
Defizits. 

Tabelle 22: Bilanz des verbleibenden Defizits 

Fläche Ökologische Wertpunkte 

Plangebiet -249.905 

Ausgleichsfläche 1 15.750 

Ausgleichsfläche 2 30.122 

Ausgleichsfläche 3 12.203 

Summe Gewinn Ausgleichsflächen 1 - 3 58.075 

Verbleibendes Defizit 191.830 

Trotz der durch die externen Ausgleichsmaßnahmen gewonnenen 58.075 ökologischen Wert-
punkten kann das Gesamtdefizit von 249.905 Ökopunkten, dass durch die Planung entsteht, nicht 

Lfd. 

Nr.

Biotop-

wert

Biotop-

wert

Flächen-

wert

Ökologische

r Wert

Bewertungs-

faktor

Ökologische

r Wert 

Klartext Nr. BW ZTW 

A

ZTW 

B

Z

W

IST-

Wert

FW ÖW BF ÖW

1 Acker (Getreide) 2.1 16 0,4 0,5 1 8 1.017 8.135 8.135

∑ 1.017 8.135 8.135

Zustands (-teil) 

wert

Erfassungseinheit

Klartext Nr. Planung

Fläche 

qm

Planungs-

wert

Ökol. 

Wert

ÖW

Planung

Bewertungs-

faktor

BF

Ökol. 

Wert

ÖW

(gesamt)

1 genutzte Streuobstwiese 2.3.1 1.017 20 20.338 20.338

∑ 1.017 20.338 20.338

Lfd. 

Nr.

Erfassungseinheit Planungszustand
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vollständig ausgeglichen werden. Es verbleibt ein Defizit von 191.830 ökologischen Wertpunkten 
(siehe Tabelle 22). 

Die verbleibenden Ökopunkte werden durch Ökokontomaßnahmen ausgeglichen. 

 PRÜFUNG VON PLANUNGSALTERNATIVEN 

Derzeit gibt es keine Alternativflächen, die den Anforderungen des Vorhabens entsprechen, da 
durch das Vorhaben bestehende Gewerbebetriebe gesichert und erweitert werden sollen. 

 SCHWIERIGKEITEN ODER LÜCKEN BEI DER ZUSAMMENSTELLUNG DER ANGABEN 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Angaben zur Erstellung des Um-
weltberichts bestanden nicht. 

 MASSNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG DER ERHEBLICHEN UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Nach § 4c BauGB haben die Gemeinden die Verpflichtung, erhebliche Umweltauswirkungen, die 
auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, zu überwachen. Hierdurch sollen insbe-
sondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig erkannt und geeignete Maßnah-
men zur Abhilfe ergriffen werden. Die geplanten Maßnahmen sind im Umweltbericht darzulegen. 
Die Informationen der Behörden nach § 4 Abs. 3 BauGB sind hierbei zu berücksichtigen. Die Über-
wachung soll sich hierbei auf die erheblichen und nicht genau vorhersehbaren Auswirkungen kon-
zentrieren. 

7 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG / ABWÄGUNG 

Für jede städtebauliche Planung ist das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von besonderer 
Bedeutung. Danach muss die Gemeinde Schmelz als Planungsträger bei der Aufstellung des Be-
bauungsplanes „Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268” die öffentlichen und privaten Be-
lange gegeneinander und untereinander gerecht abwägen. Die Abwägung ist die eigentliche Pla-
nungsentscheidung. Hier setzt die Gemeinde Schmelz ihr städtebauliches Konzept um und ent-
scheidet sich für die Berücksichtigung bestimmter Interessen und die Zurückstellung der dieser 
Lösung entgegenstehenden Belange. 

Die Durchführung der Abwägung impliziert eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus folgenden 
vier Arbeitsschritten besteht:  

• Sammlung des Abwägungsmaterials (siehe “Auswirkungen der Planung“) 

• Gewichtung der Belange (siehe “Gewichtung des Abwägungsmaterials“) 

• Ausgleich der betroffenen Belange (siehe “Fazit“) 

• Abwägungsergebnis (siehe “Fazit“). 

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung bzw. der natürlichen Lebensgrundla-
gen (im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB) sind insbesondere folgende mögliche Auswirkungen beachtet 
und in den Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268” eingestellt: 
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 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

7.1.1 Auswirkungen auf die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse und die Sicherung der Wohn- und Arbeitsbevölkerung 

Die Bauleitplanung soll dafür sorgen, dass die Bevölkerung bei der Wahrung ihrer Grundbedürf-
nisse gesunde Bedingungen vorfindet. Das Wohn- und Arbeitsfeld soll so gestaltet werden, dass 
gegenseitige Beeinträchtigungen vermieden werden. Vor diesem Hintergrund ist das Plangebiet 
unter dem Aspekt einer größtmöglichen Verträglichkeit mit angrenzenden Nutzungen zu konzi-
pieren. 

Durch die Entwicklung des vorgesehenen Gewerbegebietes kommt es innerhalb des Plangebietes 
sowie dessen Umfeld zu einem Anstieg von Lärmimmissionen. Da das Plangebiet allerdings am 
südöstlichen Rand des Siedlungsbereiches liegt und von den bereits bestehenden Gewerbebetrie-
ben des Gewerbegebietes Ost von der restlichen Bebauung des Ortsteils abgeschirmt wird, ist 
eine Beeinträchtigung von weiter entfernten Wohngebieten nicht zu erwarten.  

Durch die Festsetzungen und den Ausschluss von Vergnügungsstätten können darüber hinaus 
Nutzungen ausgeschlossen werden, die sich schädlich auf die Wohn- und Arbeitsverhältnisse (Tra-
ding-Down-Effekte, usw.) auswirken.  

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit 
der Wohn- und Arbeitsbevölkerung finden damit eine ausreichende Berücksichtigung. 

7.1.2 Auswirkungen auf die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Um-
bau vorhandener Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungs-
bereiche 

Die angrenzenden Gewerbebetriebe prägen schon seit vielen Jahren das Orts- und Landschafts-
bild innerhalb des bestehenden Gewerbegebietes Ost. Die Erweiterungen durch den neuen Be-
bauungsplan werden damit zu keiner wesentlichen Änderung des Orts- und Landschaftsbildes bei-
tragen. 

Der Ausschluss von Vergnügungsstätten dient zudem der Verhinderung der durch die Auswirkung 
der meisten Vergnügungsstätten bewirkten Gestaltungsmängel im direkten Umfeld. Zudem wer-
den auf das Ortsbild störend wirkende Werbeanlagen durch den Bebauungsplan gesteuert. 

7.1.3 Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege 

Die Auswirkungen der Planung auf die Umwelt gemäß § 1a Abs. 3 BauGB werden im Umweltbe-
richt abgehandelt. 

7.1.4 Auswirkungen auf die Belange der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im 
Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung 

In der Bauleitplanung sind die wirtschaftlichen Belange in erster Linie durch ein ausreichendes, 
den wirtschaftlichen Bedürfnissen entsprechendes Flächenangebot zu berücksichtigen. Dabei 
muss die Bauleitplanung einen Ausgleich zwischen konkurrierenden Bodennutzungsansprüchen 
schaffen, wie z.B. zwischen Wirtschaft und Wohnen oder zwischen konkurrierenden Wirtschafts-
bereichen. (z.B. Steuerung der Standorte von Verbrauchermärkten).  
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Diesen Anforderungen wird der vorliegende Bebauungsplan gerecht. Er schafft die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen zur Erweiterung eines etablierten Gewerbestandortes und gewährleistet 
somit auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Durch den Ausschluss von Vergnügungsstätten 
kann die Funktionsfähigkeit des Gewerbestandortes gesichert werden, da eine Ansiedlung dieser 
eine Verdrängung von Gewerbe- oder Dienstleistungsnutzungen oder Verschiebungen im Boden- 
und Mietpreisgefüge bedeuten könnte.  

7.1.5 Auswirkungen auf die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der 
Bevölkerung 

Auswirkungen auf die verkehrlichen Belange sind nicht zu erwarten. Alle Erschließungsflächen 
sind bereits vorhanden. Zusätzliche nennenswerte Verkehrsströme sind durch die Aufstellung des 
Bebauungsplanes nicht zu erwarten. Das Verkehrsnetz ist auf die Belange der gewerblichen Nut-
zungen abgestimmt.  

7.1.6 Auswirkungen auf die Belange der Versorgung 

Eine Versorgung des Planungsgebietes mit Strom, Gas und Wasser sowie die Entsorgung des Ab-
wassers kann über bestehende Einrichtungen hergestellt, so dass die o.g. Belange durch die Pla-
nung nicht berührt werden. Bestehende Leitungen werden nachrichtlich mit Schutzabstand über-
nommen.  

7.1.7 Auswirkungen auf die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der 
Bevölkerung 

Die Anbindung des Plangebietes an das innerörtliche und überörtliche Straßennetz ist über die 
umliegenden Straßen gewährleistet. Die Erschließung des Plangebietes kann über die Franz-Bir-
ringer-Straße und die B 268 hergestellt werden. 

7.1.8 Auswirkungen auf die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebauli-
chen Entwicklungskonzeptes  

Der Bebauungsplan dient der rechtlich verbindlichen Umsetzung der in der Vergnügungsstätten-
konzeption dargestellten Strategien.  

7.1.9 Auswirkungen auf alle sonstigen Belange 

Alle sonstigen Belange bei der Aufstellung von Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu berücksich-
tigenden Belange werden nach jetzigem Kenntnisstand durch die Planung nicht berührt. 

 GEWICHTUNG DES ABWÄGUNGSMATERIALS 

Gemäß dem im BauGB verankerten Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 6 und 7 BauGB) wurden die bei der 
Abwägung zu berücksichtigenden öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und unterei-
nander gerecht abgewägt und entsprechend ihrer Bedeutung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt. Für die Abwägung wurden insbesondere folgende Aspekte beachtet: 

7.2.1 Argumente für die Verwirklichung des Bebauungsplans 

Folgende Argumente sprechen für die Aufstellung des Bebauungsplanes: 
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• Durch die Erweiterung von Gewerbeflächen kann der Nachfrage an solchen Flächen 
Rechenschaft getragen werden. 

• Arbeitsplätze können geschaffen werden.  

• Städtebauliche Steuerung von Vergnügungsstätten für eine nachhaltige Entwicklung 
im Gewerbegebiet Ost an der B 268. 

 

7.2.2 Argumente gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Derzeit sind keine Argumente bekannt, die gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes sprechen. 

 FAZIT 

Die Gemeinde Schmelz hat die zu beachtenden Belange in ihrer Gesamtheit gegeneinander und 
untereinander abgewägt. Da die Argumente für die Realisierung eindeutig überwiegen, kommt 
die Gemeinde Schmelz zu dem Ergebnis, den Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet Ost an 
der B 268” zu realisieren. 

Aufgestellt: Homburg, den 27.04.2023 

ARGUS CONCEPT GmbH 

Sara Morreale / Mareike Maus 
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8 ANHANG 

 ARTENLISTEN DER BIOTOPTYPEN IM PLANGEBIET IM IST-ZUSTAND 

 

Tabelle 23: Artenliste – Wärmeliebendes Gebüsch (GB) – 1.8.2 

Artname Lateinisch Artname Deutsch 
Stickstoffzahl nach 

Ellenberg 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 5 

Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 5 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 4 

Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster 3 

Prunus spinosa Schlehe Ind. 

Quercus robur Stiel-Eiche 6 

Rosa canina Hunds-Rose Ind. 

Mittelwert 
 

4,6 

 

Tabelle 24: Artenliste – Sonstiges Gebüsch – 1.8.3 

Artname Lateinisch Artname Deutsch 
Stickstoffzahl nach 

Ellenberg 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 5 

Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 5 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 4 

Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster 3 

Prunus spinosa Schlehe Ind. 

Quercus robur Stiel-Eiche 6 

Rosa canina Hunds-Rose Ind. 

Rubus fruticosus agg. Echte Brombeeren k. A. 

Salix caprea Sal-Weide 7 

Salix cinerea Grau-Weide 4 

Salix fragilis Bruch-Weide 6 

Mittelwert 
 

4,9 

 

Tabelle 25: Artenliste – Begleitflora Acker (Grüneinsaat) – 2.1 

Artname Lateinisch Artname Deutsch 
Stickstoffzahl nach 

Ellenberg 

Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume 4 

Daucus carota Gewöhnliche Möhre 4 

Galium album Weißes Labkraut Ind. 
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Geranium pusillum Zwerg-Storchschnabel 7 

Holcus lanatus Wolliges Honiggras 4 

Leucanthemum spec. 
  

Rumex acetosa Wiesen-Sauer-Ampfer 6 

Stellaria media Vogel-Sternmiere k. A. 

Trifolium repens Weiß-Klee 6 

Veronica persica Persicher Ehrenpreis 7 

Mittelwert 
 

5,3 

 

Tabelle 26: Artenliste – Seggen- und binsenreiche Nasswiese – 2.2.9 

Artname Lateinisch Artname Deutsch 
Stickstoffzahl nach 

Ellenberg 

Achillea millefolium Gewöhnliche Schafgarbe 5 

Arrhenatherum elatius Glatthafer 7 

Cardamine hirsuta Viermänniges Schaumkraut 7 

Daucus carota Gewöhnliche Möhre 4 

Epilobium hirsutum Behaartes Weidenröschen 8 

Galium album Weißes Labkraut Ind. 

Holcus lanatus Wolliges Honiggras 4 

Juncus effusus Flatter-Binse 4 

Lysimachia nummularia Pfennig-Gilbweiderich Ind. 

Phalaris arundinacea Rohr-Glanzgras 7 

Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß Ind. 

Rumex acetosa Wiesen-Sauer-Ampfer 6 

Rumex crispus Krauser Ampfer 5 

Stellaria media Vogel-Sternmiere k. A. 

Taraxacum officinale agg. Nordische Kuhblume (Arten-
gruppe) 

k. A. 

Urtica dioica agg. Große Brennnessel (Artengruppe) 8 

Mittelwert 
 

5,6 

 

Tabelle 27: Artenliste – Wiese frischer Standorte (FFH-LRT 6510 C) – 2.2.14.2 

Artname Lateinisch Artname Deutsch 
Stickstoffzahl nach 

Ellenberg 

Achillea millefolium Gewöhnliche Schafgarbe 5 

Arrhenatherum elatius Glatthafer 7 

Artemisia vulgaris Gewöhnlicher Beifuß 8 

Cardamine hirsuta Viermänniges Schaumkraut 7 

Centaurea jacea agg. Wiesen-Flockenblume (Arten-
gruppe) 

Ind. 
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Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume 4 

Centraurea spec. 
  

Cirsium arvense Acker-Kratzdistel 7 

Cirsium vulgare Lanzett-Kratzdistel 8 

Crepis biennis Wiesen-Pippau 5 

Daucus carota Gewöhnliche Möhre 4 

Galium album Weißes Labkraut Ind. 

Geranium pusillum Zwerg-Storchschnabel 7 

Holcus lanatus Wolliges Honiggras 4 

Hypochaeris radicata Gewöhnliches Ferkelkraut 3 

Phalaris arundinacea Rohr-Glanzgras 7 

Plantago lanceolata Spitz-Wegerich Ind. 

Potentilla reptans Kriechendes Fingerkraut 5 

Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß Ind. 

Rumex acetosa Wiesen-Sauer-Ampfer 6 

Rumex crispus Krauser Ampfer 5 

Rumex obtusifolius Stumpfblättriger Ampfer 9 

Sanguisorba minor Kleiner Wiesenknopf 2 

Stellaria media Vogel-Sternmiere k. A. 

Taraxacum officinale agg. Nordische Kuhblume (Arten-
gruppe) 

k. A. 

Trifolium repens Weiß-Klee 6 

Veronica persica Persicher Ehrenpreis 7 

Vicia hirsuta Behaarte Wicke 4 

Mittelwert 
 

5,5 

 

Tabelle 28: Artenliste – Wiese feuchte, wechselfeuchter oder nasser Standorte – 2.2.14.3 

Artname Lateinisch Artname Deutsch 
Stickstoffzahl nach 

Ellenberg 

Arrhenatherum elatius Glatthafer 7 

Cirsium arvense Acker-Kratzdistel 7 

Cirsium vulgare Lanzett-Kratzdistel 8 

Daucus carota Gewöhnliche Möhre 4 

Galium album Weißes Labkraut Ind. 

Geranium pusillum Zwerg-Storchschnabel 7 

Geranium pusillum Zwerg-Storchschnabel 7 

Holcus lanatus Wolliges Honiggras 4 

Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß Ind. 

Rumex acetosa Wiesen-Sauer-Ampfer 6 
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Rumex crispus Krauser Ampfer 5 

Rumex obtusifolius Stumpfblättriger Ampfer 9 

Tanacetum vulgare Rainfarn 5 

Taraxacum officinale agg. Nordische Kuhblume (Arten-
gruppe) 

k. A. 

Urtica dioica agg. Große Brennnessel (Artengruppe) 8 

Mittelwert 
 

6,1 

 

Tabelle 29: Artenliste – Weide feuchte, wechselfeuchter oder nasser Standorte – 2.2.15.3 

Artname Lateinisch Artname Deutsch 
Stickstoffzahl nach 

Ellenberg 

Arrhenatherum elatius Glatthafer 7 

Cirsium arvense Acker-Kratzdistel 7 

Daucus carota Gewöhnliche Möhre 4 

Galium album Weißes Labkraut Ind. 

Geranium pusillum Zwerg-Storchschnabel 7 

Holcus lanatus Wolliges Honiggras 4 

Lolium perenne Ausdauernder Lolch 7 

Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß Ind. 

Rumex acetosa Wiesen-Sauer-Ampfer 6 

Rumex crispus Krauser Ampfer 5 

Rumex obtusifolius Stumpfblättriger Ampfer 9 

Taraxacum officinale agg. Nordische Kuhblume (Arten-
gruppe) 

k. A. 

Mittelwert 
 

5,9 

 

Tabelle 30: Artenliste – Feldgehölz – 2.11 

Artname Lateinisch Artname Deutsch 
Stickstoffzahl nach 

Ellenberg 

Betula pendula Hänge-Birke Ind. 

Carpinus betulus Hainbuche Ind. 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 5 

Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 5 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 4 

Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster 3 

Populus tremula Zitter-Pappel Ind. 

Prunus spinosa Schlehe Ind. 

Quercus robur Stiel-Eiche Ind. 

Rosa canina Hunds-Rose Ind. 

Rubus caesius Kratzbeere 7 
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Rubus fruticosus agg. Echte Brombeeren k. A. 

Mittelwert 
 

4,6 

 

Tabelle 31: Artenliste – Ufersaum – 4.14 

Artname Lateinisch Artname Deutsch 
Stickstoffzahl nach 

Ellenberg 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 5 

Glechoma hederacea Gewöhnlicher Gundermann 7 

Juncus effusus Flatter-Binse 4 

Populus spec. 
 

Prunus avium Vogel-Kirsche 5 

Prunus spinosa Schlehe Ind. 

Rosa canina Hunds-Rose Ind. 

Rubus fruticosus agg. Echte Brombeeren k. A. 

Salix alba Silber-Weide k. A. 

Salix caprea Sal-Weide 7 

Salix cinerea Grau-Weide 4 

Salix fragilis Bruch-Weide 6 

Urtica dioica agg. Große Brennnessel (Artengruppe) 8 

Mittelwert 
 

5,5 

 

 ARTENLISTEN DER BIOTOPTYPEN DER AUSGELEICHSFLÄCHEN IM IST-ZUSTAND 

Tabelle 32: Artenliste – Ausgleichsfläche 1 

Artname Lateinisch Artname Deutsch 
Stickstoffzahl nach 

Ellenberg 

Arrhenatherum elatius Glatthafer 7 

Bellis perennis Ausdauerndes Gänseblümchen 6 

Cirsium vulgare Lanzett-Kratzdistel 8 

Dactylis glomerata Gewöhnliches Knaulgras 6 

Galium album Weißes Labkraut Ind. 

Geranium pusillum Zwerg-Storchschnabel 7 

Geranium rotundifolium Rundblättriger Storchschnabel 6 

Holcus lanatus Wolliges Honiggras 4 

Lolium perenne Ausdauernder Lolch 7 

Plantago lanceolata Spitz-Wegerich Ind. 

Poa pratensis agg. Wiesen-Rispengras (Artengruppe) k. A. 

Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß k. A. 

Rumex acetosa Wiesen-Sauer-Ampfer 6 
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Trifolium repens Weiß-Klee 6 

Mittelwert 
 

6,0 

 

Tabelle 33: Artenliste – Ausgleichsfläche 2 

Artname Lateinisch Artname Deutsch 
Stickstoffzahl nach 

Ellenberg 

Ajuga reptans Kriech-Günsel 6 

Arrhenatherum elatius Glatthafer 7 

Cardamine pratensis Wiesen-Schaumkraut Ind. 

Centaurea jacea agg. Wiesen-Flockenblume (Arten-
gruppe) 

Ind. 

Cirsium arvense Acker-Kratzdistel 7 

Cirsium vulgare Lanzett-Kratzdistel 8 

Crepis biennis Wiesen-Pippau 5 

Dactylis glomerata Gewöhnliches Knaulgras 6 

Holcus mollis Weiches Honiggras 3 

Hypericum perforatum Tüpfel-Hartheu 3 

Hypochaeris radicata Gewöhnliches Ferkelkraut 3 

Leucanthemum vulgare Frühe Margerite k. A. 

Plantago lanceolata Spitz-Wegerich Ind. 

Plantago media Mittel-Wegerich 3 

Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß k. A. 

Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß Ind. 

Rumex acetosa Wiesen-Sauer-Ampfer 6 

Rumex obtusifolius Stumpfblättriger Ampfer 9 

Senecio jacobaea Jakobs-Greiskraut 5 

Taraxacum officinale agg. Nordische Kuhblume (Arten-
gruppe) 

k. A. 

Trifolium repens Weiß-Klee 6 

Veronica chamaedrys Gamander-Ehrenpreis Ind. 

Vicia sepium Zaun-Wicke 5 

Mittelwert 
 

5,3 
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